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Sommersession 2021

Bundesgesetz 
über die Alters- und 
Hinterlassenenversicherung
(AHVG)
(Modernisierung der Aufsicht)

Änderung vom …

Die Bundesversammlung der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft,
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates 
vom 20. November 20191,
beschliesst:
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Geltendes Recht Bundesrat Ständerat

I

Das Bundesgesetz vom 20. Dezember 19462 
über die Alters- und 
Hinterlassenenversicherung wird wie folgt ge-
ändert:

Ingress
gestützt auf Artikel 112 Absatz 1 der 
Bundesverfassung3,

Ersatz eines Ausdrucks
Im ganzen Erlass wird «zwischenstaatliche 
Vereinbarung» durch «internationales 
Abkommen» ersetzt, mit den nötigen gramma-
tikalischen Anpassungen.

Art. 49	 Grundsatz
Die Durchführung der Alters- und 
Hinterlassenenversicherung erfolgt unter der 
Aufsicht des Bundes (Art. 76 ATSG4) durch die 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer sowie durch die 
Verbandsausgleichskassen, kantonalen 
Ausgleichskassen, Ausgleichskassen des 
Bundes und eine zentrale Ausgleichsstelle 
(Durchführungsstellen).

Art. 49a	 Informationssysteme und 
Mindestanforderungen

1 Die Durchführungsstellen betreiben 
Informationssysteme, die den elektronischen 
Informationsaustausch und die 
Datenverarbeitung ermöglichen.
2 Sie haben sicherzustellen, dass ihre 
Informationssysteme jederzeit die notwendige 
Stabilität und Anpassungsfähigkeit sowie die 
Informationssicherheit und den Datenschutz 
gewährleisten.
2		 SR 831.10
3		 SR 101
4		 SR 830.1

I

Art. 49 	 Grundsatz
Die Durchführung der Alters- und Hinterlasse¬-
nenversicherung erfolgt unter der Aufsicht des 
Bundes (Art. 76 ATSG) durch die Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer, Verbandsausgleichskassen, 
kantonale Ausgleichskassen, Ausgleichskas-
sen des Bundes und eine zentrale Ausgleichs-
stelle.

Art. 49a 	 Informationssysteme Art. 49a	 Informationssysteme und Anfor-
derungen

Der Bundesrat kann die Durchführungsstellen 
verpflichten, Informationssysteme zu verwen-
den, die für die Erfüllung der Aufgaben nach 
Anhang II des Abkommens vom 21. Juni 1999 
zwischen der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft einerseits und der Europäischen Ge-
meinschaft und ihren Mitgliedstaaten anderer-
seits über die Freizügigkeit 
(Freizügigkeitsabkommen) sowie anderer inter-
nationaler Abkommen über die soziale Sicher-
heit und nach Anhörung der betroffenen Stellen 
entwickelt wurden.
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3 Sie haben die Mindestanforderungen nach 
Artikel 72a Absatz 2 Buchstabe b zu erfüllen.
4 Die Fachorganisationen der 
Durchführungsstellen erarbeiten Regeln zur 
Umsetzung der Mindestanforderungen. Diese 
bedürfen der Anerkennung der 
Aufsichtsbehörde nach Artikel 72a Absatz 2 
Buchstabe c.

Art. 49b	 Informationssysteme für die 
Durchführung internationaler 
Abkommen

Der Bundesrat kann die Durchführungsstellen 
verpflichten, Informationssysteme zu verwen
den, die für die Erfüllung der Aufgaben nach 
Anhang II des Abkommens vom 21. Juni 19995 
zwischen der Schweizerischen Eidgenossen
schaft einerseits und der Europäischen Ge
meinschaft und ihren Mitgliedstaaten anderer
seits über die Freizügigkeit 
(Freizügigkeitsabkommen) sowie anderer inter
nationaler Abkommen über die soziale Sicher-
heit und nach Anhörung der betroffenen Stellen 
entwickelt wurden. 
 

 

 

 

 

 
5		 SR 0.142.112.681

³ Streichen

⁴ Die Fachorganisationen der Durchführungs-
stellen erarbeiten Regeln zur Umsetzung der 
Anforderungen. Diese entsprechen den Vorga-
ben gemäss Artikel 72a Absatz 2.
(siehe Art. 68a Abs. 2 Bst. c und Art. 72a Abs. 
2 Bst. b und c)

Art. 49b  	 Bearbeiten von Personendaten

Die mit der Durchführung, der Kontrolle oder 
der Beaufsichtigung der Durchführung dieses 
Gesetzes betrauten Organe sind befugt, die 
Personendaten, einschliesslich besonders 
schützenswerter Daten und Persönlichkeitspro-
file, zu bearbeiten oder bearbeiten zu lassen, 
die sie benötigen, um die ihnen nach diesem 
Gesetz oder im Rahmen von zwischenstaatli-
chen Vereinbarungen übertragenen Aufgaben 
zu erfüllen, namentlich um:
a.	 die Versicherungsbeiträge zu berechnen 

und zu erheben;
b.	 Leistungsansprüche zu beurteilen sowie 

Leistungen zu berechnen, zu gewähren und 
mit Leistungen anderer Sozialversicherun-
gen zu koordinieren;

c.	 Beitragsansprüche zu beurteilen sowie 
Beiträge zu berechnen, zu gewähren und 
deren Verwendung zu überwachen;

d.	 ein Rückgriffsrecht gegenüber einem haft-
pflichtigen Dritten geltend zu machen;

e.	 die Aufsicht über die Durchführung dieses 
Gesetzes auszuüben;

f.	 Statistiken zu führen;
g.	 die Versichertennummer zuzuweisen oder 

zu verifizieren.
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Art. 49c	 Register der laufenden 
Geldleistungen
1 Die Zentrale Ausgleichsstelle nach Artikel 71 
(Zentrale Ausgleichsstelle) führt ein zentrales 
Register der laufenden Geldleistungen, ein-
schliesslich der verfügbaren Angaben über die 
Gewährung ausländischer Renten, mit dem 
Zweck:
a.	 den Bezug von unrechtmässigen 

Geldleistungen zu vermeiden;
b.	 Transparenz über die gewährten 

Geldleistungen herzustellen;
c.	 die Anpassungen der Geldleistungen zu 

unterstützen.
2 Sie erfasst darin: 
a.	 die laufenden Geldleistungen;
b.	 Todesfälle und Zivilstandsänderungen von 

rentenberechtigten Personen. 
 

3 Sie meldet den Ausgleichskassen Todesfälle 
und Zivilstandsänderungen und stellt den 
Stellen nach Artikel 50b Absatz 1 die erforderli-
chen Daten zur Verfügung.

Art. 49d	 Versichertenregister
1 Die Zentrale Ausgleichsstelle führt ein zentra-
les Versichertenregister mit dem Zweck:
a.	 den versicherten Personen eine 

Versichertennummer nach Artikel 50c 
zu-zuweisen;

b.	 sicherzustellen, dass im Rentenfall alle 
individuellen Konti einer Person berücksich-
tigt werden.

2 Sie erfasst darin:
a.	 die Versicherten und deren 

Versichertennummer nach Artikel 50c;

Art. 49c

2 ...

b. ...                                                          ... 
rentenberechtigten Personen und sofern 
vorhanden das Geburtsdatum des Ehegat-
ten bzw. des eingetragenen Partners.

(siehe Art. 58a Abs. 1, Abs. 2 Bst. cbis und Bst. 
d BVG)

Art. 49d
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b.	 die Ausgleichskassen, die für eine versi-
cherte Person ein individuelles Konto füh-
ren;

c.	 die ausländischen Versichertennummern, 
die für die Durchführung internationaler 
Sozialversicherungsabkommen notwendig 
sind.

3 Sie stellt den Stellen nach den Artikeln 50b 
Absatz 1, 50d und 50e die erforderlichen Daten 
zur Verfügung.

Art. 49e	 Ausführungsbestimmungen zum 
Register der laufenden 
Geldleistungen und zum 
Versichertenregister

Der Bundesrat regelt: 
a.	 die Verantwortung für den Datenschutz; 
b.	 die zu erfassenden und die zu meldenden 

Daten; 
c.	 die Aufbewahrungsfristen; 
d.	 den Zugriff auf die Daten; 
e.	 die Zusammenarbeit unter den Nutzern; 
f.	 die Datensicherheit; 
g.	 die Kostenbeteiligung der Unfallversicherer 

und der Militärversicherung.

Art. 49f	 Bearbeiten von Personendaten
Die mit der Durchführung, der Kontrolle oder 
der Beaufsichtigung der Durchführung dieses 
Gesetzes betrauten Organe sind befugt, die 
Personendaten, einschliesslich besonders 
schützenswerter Daten und 
Persönlichkeitsprofile, zu bearbeiten oder bear-
beiten zu lassen, die sie benötigen, um die 
ihnen nach diesem Gesetz oder im Rahmen 
von internationalen Abkommen übertragenen 
Aufgaben zu erfüllen, namentlich um:
a.	 die Versicherungsbeiträge zu berechnen 

und zu erheben;

³ Sie stellt den Stellen nach den Artikeln 50b 
Absatz 1 und 153c Absatz 1 die erforderlichen 
Daten zur Verfügung.
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b.	 Leistungsansprüche zu beurteilen sowie 
Leistungen zu berechnen, zu gewähren und 
mit Leistungen anderer 
Sozialversicherungen zu koordinieren;

c.	 Beitragsansprüche zu beurteilen sowie 
Beiträge zu berechnen, zu gewähren und 
deren Verwendung zu überwachen;

d.	 ein Rückgriffsrecht gegenüber einem haft-
pflichtigen Dritten geltend zu machen;

e.	 die Aufsicht über die Durchführung dieses 
Gesetzes auszuüben;

f.	 Statistiken zu führen;
g.	 die Versichertennummer zuzuweisen oder 

zu verifizieren.

Art. 50b Abs. 1 Einleitungssatz und Bst. b und 
e sowie 2
1 Das zentrale Register der laufenden 
Geldleistungen (Art. 49c) sowie das 
Versichertenregister (Art. 49d) sind folgenden 
Stellen durch Abrufverfahren zugänglich:

b.	 den Ausgleichskassen, den von ihnen be-
zeichneten Zweigstellen, den IV-Stellen und 
dem zuständigen Bundesamt für diejenigen 
Daten, die sie benötigen, um die ihnen 
nach diesem Gesetz und dem IVG6 übertra-
genen Aufgaben zu erfüllen;

e.	 den für die Ergänzungsleistungen zuständi-
gen Durchführungsstellen.

6		 SR 831.20

Art. 50b 	 Abrufverfahren

1 Das zentrale Register der Versicherten sowie 
das zentrale Register der laufenden Leistungen 
(Art. 71 Abs. 4) sind folgenden Stellen durch 
Abrufverfahren zugänglich:
a.	 der Zentralstelle 2. Säule, im Rahmen von 

Artikel 24d des Freizügigkeitsgesetzes vom 
17. Dezember 1993;

b.	 den Ausgleichskassen, den IV-Stellen und 
dem zuständigen Bundesamt für diejenigen 
Daten, die sie benötigen, um die ihnen 
nach diesem Gesetz und dem IVG übertra-
genen Aufgaben zu erfüllen;

c. 	 den Unfallversicherern nach dem Bundes-
gesetz vom 20. März 1981 über die Unfall-
versicherung zur Überprüfung der Bezugs-
berechtigungen für laufende Renten;

d. 	 der Militärversicherung zur Überprüfung der 
Bezugsberechtigungen für laufende Ren-
ten.

e-parl 15.06.2021 15:18



-  7  -

Geltendes Recht Bundesrat Ständerat

2 Aufgehoben 

Art. 53 Abs. 1bis

1bis Die Verbandsausgleichskassen sind als 
selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten zu 
errichten.

2 Der Bundesrat regelt die Verantwortung für 
den Datenschutz, die zu erfassenden Daten 
und deren Aufbewahrungsfristen, den Zugriff 
auf die Daten, die Zusammenarbeit zwischen 
den Benützern, die Datensicherheit sowie die 
Kostenbeteiligung der Unfallversicherer und 
der Militärversicherung. 

Art. 53 	 1. Voraussetzungen  
a. Errichtung von Ausgleichskas-
sen der Arbeitgebern

1 Befugt zur Errichtung von Verbandsaus-
gleichskassen sind ein oder mehrere schweize-
rische Berufsverbände sowie ein oder mehrere 
schweizerische oder regionale zwischenberufli-
che Verbände von Arbeitgebern oder von Selb-
ständigerwerbenden, wenn: 
a. 	 aufgrund der Zahl und Zusammensetzung 

der Verbandsmitglieder anzunehmen ist, 
dass die zu errichtende Ausgleichskasse 
mindestens 2000 Arbeitgeber beziehungs-
weise Selbständigerwerbende umfassen 
oder Beiträge von mindestens 50 Millionen 
Franken im Jahr einnehmen wird;

b.	 der Beschluss über die Errichtung einer 
Ausgleichskasse von dem zur Statutenän-
derung zuständigen Verbandsorgan mit 
einer Mehrheit von drei Vierteln der abge-
gebenen Stimmen gefasst und öffentlich 
beurkundet worden ist.

2 Errichten mehrere der in Absatz 1 genannten 
Verbände gemeinsam eine Ausgleichskasse 
oder will sich ein solcher Verband an der Füh-
rung einer bestehenden Ausgleichskasse betei-
ligen, so ist über die gemeinsame Kassenfüh-
rung von jedem Verband gemäss Absatz 1 
Buchstabe b Beschluss zu fassen.
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Geltendes Recht Bundesrat Ständerat

Art. 54
Aufgehoben

Art. 54	 b. Errichtung von paritätischen 
Ausgleichskassen

1 Einzelne oder mehrere Arbeitnehmerverbän-
de gemeinsam, denen mindestens die Hälfte 
der von einer zu errichtenden oder bereits 
bestehenden Verbandsausgleichskasse erfass-
ten Arbeitnehmer angehört, haben das Recht, 
die paritätische Mitwirkung an der Verwaltung 
dieser Ausgleichskasse zu verlangen. Dieses 
Recht steht auch Arbeitnehmerverbänden zu, 
die mindestens ein Drittel der von der Aus-
gleichskasse erfassten Arbeitnehmer umfas-
sen, sofern alle andern Arbeitnehmerverbände, 
denen einzeln oder zusammen mindestens 10 
Prozent der von der Kasse erfassten Arbeit-
nehmer angehören, der paritätischen Kassen-
verwaltung ausdrücklich zustimmen.
2 Machen Arbeitnehmerverbände von dem 
ihnen gemäss Absatz 1 zustehenden Recht 
Gebrauch, so haben die beteiligten Arbeitge-
ber- und Arbeitnehmerverbände gemeinsam 
ein Kassenreglement aufzustellen, in welchem 
alle für die Kassenführung bedeutsamen Fra-
gen abschliessend geregelt sind.
3 Für die Beurteilung von Streitigkeiten, die bei 
der Aufstellung des Kassenreglementes entste-
hen, ist ein von der Eidgenössischen Kommis-
sion für die Alters , Hinterlassenen- und Invali-
denversicherung  aus ihrer Mitte zu 
bestellendes Schiedsgericht, in welchem Ar-
beitgeber und Arbeitnehmer in gleicher Zahl 
vertreten sein müssen, zuständig. Dieses 
Schiedsgericht hat in seinem Entscheid alle 
aus der Kassenführung erwachsenden Rechte 
und Pflichten zu gleichen Teilen auf die Arbeit-
geber- und auf die Arbeitnehmerverbände zu 
verteilen. Gegen den Entscheid des Schieds-
gerichts kann beim Bundesverwaltungsgericht 
Beschwerde geführt werden. Der Bundesrat 
ordnet das Schiedsverfahren.
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Geltendes Recht Bundesrat Ständerat

 

Art. 57 Abs. 2 Bst. g

2 Das Reglement muss Bestimmungen enthal-
ten über:

g.	 die Arbeitgeberkontrolle;

4 Arbeitnehmerverbände, welche dem Ent-
scheid des Schiedsgerichtes nicht zustimmen, 
verwirken das Recht auf paritätische Mitwir-
kung an der Kassenverwaltung; Arbeitgeber-
verbände, welche dem Entscheid des Schieds-
gerichtes nicht zustimmen, verwirken das 
Recht auf Errichtung einer Verbandsaus-
gleichskasse.

Art. 57	 4. Kassenreglement
1 Das Kassenreglement wird von den Gründer-
verbänden aufgestellt. Diese sind auch aus-
schliesslich zu dessen Abänderung zuständig. 
Das Kassenreglement und allfällige Abände-
rungen desselben bedürfen der Genehmigung 
des Bundesrates.
2 Das Reglement muss Bestimmungen enthal-
ten über:
a.	 den Sitz der Ausgleichskasse;
b.	 die Zusammensetzung und die Wahlart des 

Kassenvorstandes;
c.	 die Aufgaben und Befugnisse des Kassen-

vorstandes und des Kassenleiters;
d.	 die interne Kassenorganisation;
e.	 die Errichtung von Zweigstellen sowie de-

ren Aufgaben und Befugnisse;
f.	 die Grundsätze, nach welchen die Verwal-

tungskostenbeiträge erhoben werden;
g.	 die Kassenrevision und die 

Arbeitgeberkontrolle;
h. 	 falls mehrere Gründerverbände bestehen, 

deren Beteiligung an der Sicherheitsleis-
tung gemäss Artikel 55 und die Regelung 
des Rückgriffes für den Fall der Inanspruch-
nahme gemäss Artikel 78 ATSG und Artikel 
70 dieses Gesetzes.
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Art. 58 Abs. 2 zweiter Satz (Betrifft nur den 
französischen Text) und dritter Satz, 3, 4 Bst. 
bbis und e sowie 5

2 …   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           ... Zu Vorstandsmitgliedern dürfen nur 
Personen gewählt werden, die der 
Ausgleichskasse als Versicherte oder 
Arbeitgeber angeschlossen sind. 
3 Aufgehoben

4 Dem Kassenvorstand obliegen:

bbis.	 die Wahl der Revisionsstelle;

e.	 die Genehmigung von Jahresrechnung und 
Geschäftsbericht.

Art. 58	 Organisation 
1. Der Kassenvorstand

1 Oberstes Organ einer Verbandsausgleichs-
kasse ist der Kassenvorstand.
2 Der Kassenvorstand setzt sich zusammen 
aus Vertretern der Gründerverbände und gege-
benenfalls aus Vertretern von 
Arbeitnehmerorganisationen, sofern diesen 
insgesamt mindestens 10 Prozent der von der 
Ausgleichskasse erfassten Arbeitnehmer ange-
hören. Der Präsident sowie die Mehrzahl der 
Vorstandsmitglieder werden von den 
Gründerverbänden, die übrigen Mitglieder, 
jedoch mindestens ein Drittel, von den beteilig-
ten Arbeitnehmerorganisationen nach Mass-
gabe der Zahl der durch sie vertretenen, von 
der Ausgleichskasse erfassten Arbeitnehmer 
gewählt. Zu Vorstandsmitgliedern dürfen nur 
Schweizer Bürger gewählt werden, welche der 
betreffenden Ausgleichskasse als Versicherte 
oder Arbeitgeber angeschlossen sind. 
³ Der Vorstand paritätischer 
Verbandsausgleichskassen setzt sich nach 
deren Reglement zusammen.
4 Dem Kassenvorstand obliegen
a.	 die interne Organisation der Kasse;
b.	 die Ernennung des Kassenleiters;

c.	 die Festsetzung der Verwaltungskostenbei-
träge;

d.	 die Anordnung der Kassenrevisionen und 
der Arbeitgeberkontrollen;

e.	 die Genehmigung von Jahresrechnung und 
Jahresbericht.

Dem Kassenvorstand können durch das Regle-
ment weitere Aufgaben und Befugnisse über-
tragen werden.
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5 Dem Kassenvorstand können durch das 
Reglement weitere Aufgaben und Befugnisse 
übertragen werden.

Art. 60 Abs. 1bis, 1ter und 3

1bis Die Verbandsausgleichskassen müssen 
Reserven bilden, die es erlauben, die 
Folgekosten einer Auflösung zu decken.
1ter Wird eine Verbandsausgleichskasse aufge-
löst, so kann der Bundesrat eine andere oder 
mehrere Verbandsausgleichskassen dazu 
verpflichten, deren Versicherte und 
Rentenbezüger ganz oder teilweise zu über-
nehmen, falls keine andere Lösung gefunden 
werden kann. Die übernehmende Kasse wird 
dafür angemessen entschädigt. Die 
Entschädigung geht zulasten der aufgelösten 
Kasse, subsidiär zulasten ihrer 
Gründerverbände.

Art. 60	 Auflösung
1 Der Beschluss über die Auflösung einer 
Verbandsausgleichskasse ist von dem zur 
Statutenänderung zuständigen Verbandsorgan 
mit einer Mehrheit von drei Vierteln der abge-
gebenen Stimmen zu fassen, öffentlich beur-
kunden zu lassen und dem Bundesrat unver-
züglich zur Kenntnis zu bringen. Der Bundesrat 
bestimmt darauf den Zeitpunkt der Auflösung.

2 Ist eine der in den Artikeln 53 und 55 genann-
ten Voraussetzungen während längerer Zeit 
nicht erfüllt oder haben sich die Organe einer 
Ausgleichskasse wiederholt schwerer 
Pflichtverletzungen schuldig gemacht, so wird 
die Ausgleichskasse vom Bundesrat aufgelöst. 
Vor dem 1. Januar 1973 errichtete Aus-
gleichskassen werden wegen Nichterreichens 
der Mindestbeitragssumme nur aufgelöst, 
wenn sie Beiträge von weniger als 1 Million 
Franken im Jahr einnehmen. Für die seit dem 
1. Januar 1973 bis zum Inkrafttreten dieser 
Bestimmung errichteten Ausgleichskassen gilt 
ein Grenzbetrag von 10 Millionen Franken. 
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3 Der Bundesrat erlässt die näheren 
Vorschriften über die Reserven, ihre Höhe 
sowie über die Auflösung von 
Verbandsausgleichskassen.

Art. 61 Abs. 1, 1bis sowie 2 Bst. c und dbis–g
1 Jeder Kanton errichtet durch einen Erlass 
eine kantonale Ausgleichskasse als selbststän-
dige kantonale öffentlich-rechtliche Anstalt. 
Vorbehalten bleibt Absatz 1bis.
1bis Die kantonale Ausgleichskasse kann einer 
kantonalen Sozialversicherungsanstalt ange-
schlossen sein, sofern diese als selbstständige 
öffentlich-rechtliche Anstalt ausgestaltet ist und 
über eine vom Kanton unabhängige 
Verwaltungskommission verfügt.
2 Der kantonale Erlass bedarf der 
Genehmigung des Bundes und muss 
Bestimmungen enthalten über:

c.	 Aufgehoben

dbis.	 die Wahl der Revisionsstelle;
e.	 die Arbeitgeberkontrolle;

f.	 die Genehmigung von Jahresrechnung und 
Geschäftsbericht der Ausgleichskasse;

g.	 die Errichtung der Verwaltungskommission 
und über deren Grösse, Zusammensetzung 
und Zuständigkeiten.

3 Der  Bundesrat erlässt die näheren Vorschrif-
ten über die Liquidation von Verbandsaus-
gleichskassen.

Art. 61	 Kantonale Erlasse
1 Jeder Kanton errichtet durch besonderen 
Erlass eine kantonale Ausgleichskasse als 
selbständige öffentliche Anstalt.

2 Der kantonale Erlass bedarf der 
Genehmigung des Bundes und muss 
Bestimmungen enthalten über:
a.	 die Aufgaben und Befugnisse des Kassen-

leiters;
b.	 die interne Kassenorganisation;
c.	 die Errichtung von Zweigstellen sowie de-

ren Aufgaben und Befugnisse;
d.	 die Grundsätze, nach welchen die Verwal-

tungskostenbeiträge erhoben werden;

e.	 die Kassenrevision und die Arbeitgeberkon-
trolle.
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Art. 63 Abs. 1 Einleitungssatz, 3 zweiter Satz, 4 
und 5
1 Den Ausgleichskassen obliegen insbesondere 
die folgenden Aufgaben:

3 … 
 
                ... Er regelt die Zusammenarbeit 
zwischen den Ausgleichskassen und der 
Zentralen Ausgleichsstelle. 
 

4 Aufgehoben

Art. 63	 Aufgaben der Ausgleichskassen

1 Den Ausgleichskassen obliegen nach Mass-
gabe der gesetzlichen Bestimmungen:
a.	 die Festsetzung, die Herabsetzung und der 

Erlass der Beiträge;
b.	 die Festsetzung der Renten und Hilflose-

nentschädigungen;
c.	 der Bezug der Beiträge sowie die Auszah-

lung der Renten und Hilflosenentschädigun-
gen;

d.	 die Abrechnung über die bezogenen Beiträ-
ge und die ausbezahlten Renten und Hilflo-
senentschädigungen  mit den ihnen ange-
schlossenen Arbeitgebern, 
Selbständigerwerbenden und Nichterwerbs-
tätigen einerseits und mit der Zentralen 
Ausgleichsstelle anderseits;

e.	 der Erlass von Veranlagungsverfügungen 
und die Durchführun

f.	 die Führung der individuellen Konten ;
g.	 der Bezug von Verwaltungskostenbeiträ-

gen.
2 Den kantonalen Ausgleichskassen obliegt 
überdies die Kontrolle über die Erfas-sung aller 
Beitragspflichtigen.
3 Der Bundesrat kann den Ausgleichskassen im 
Rahmen dieses Gesetzes weitere Aufgaben 
übertragen. Er ordnet die Zusammenarbeit 
zwischen den Ausgleichskassen und der Zent-
ralen Ausgleichsstelle und sorgt für einen 
zweckmässigen Einsatz technischer Einrich-
tungen. 
4 Den Ausgleichskassen können durch den 
Bund und, mit Genehmigung des Bundesrates, 
durch die Kantone und die Gründerverbände 
weitere Aufgaben, insbesondere solche auf 
dem Gebiete des Wehrmanns- und des Famili-
enschutzes, übertragen werden.
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5 Aufgehoben

Art. 63a	 Übertragung weiterer Aufgaben 
auf die Ausgleichskasse

1 Den Ausgleichskassen können durch den 
Bund und, mit Genehmigung des Bundesrates, 
durch die Kantone und die Gründerverbände 
neben den Aufgaben nach Artikel 63 weitere 
Aufgaben übertragen werden. Die 
Genehmigung kann an Bedingungen geknüpft 
und mit Auflagen verbunden werden.
2 Die Übertragung von Aufgaben darf die ord-
nungsgemässe Durchführung der Alters- und 
Hinterlassenenversicherung nicht beeinträchti-
gen.
3 Wer Aufgaben überträgt, stellt sicher, dass die 
Kosten, die den Ausgleichskassen durch die 
übertragene Aufgabe entstehen, vollständig 
gedeckt werden.
4 Für den Vollzug der vom Bund übertragenen 
Aufgaben unterstehen die Ausgleichskassen 
ausschliesslich den Weisungen der 
Aufsichtsbehörde nach Artikel 72.

5 Die Ausgleichskassen können Dritte mit be-
stimmten Aufgaben beauftragen. Sie brauchen 
dazu eine Bewilligung des Bundesrates. Die 
Bewilligung kann an Bedingungen geknüpft 
und mit Auflagen verbunden werden. Die Be-
auftragten und ihr Personal unterstehen für von 
ihnen ausgeführte Kassenaufgaben der 
Schweigepflicht nach Artikel 33 ATSG. Sie 
haben zudem die Vorschriften dieses Gesetzes 
zur Datenbearbeitung und -bekanntgabe zu 
beachten. Die Haftung nach Artikel 78 ATSG 
und Artikel 70 dieses Gesetzes für von diesen 
beauftragten Dritten ausgeführte Kassenaufga-
ben bleibt bei den Gründerverbänden oder den 
Kantonen.
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Art. 63b	 Übertragung von 
Kassenaufgaben auf Dritte

1 Die Ausgleichskassen können mit 
Genehmigung des Bundesrates Dritte mit be-
stimmten Aufgaben im Sinne der Artikel 63 
Absatz 1 und 63a Absatz 1 beauftragen. Die 
Genehmigung kann an Bedingungen geknüpft 
und mit Auflagen verbunden werden.
2 Die Beauftragten und ihr Personal haben die 
Vorschriften dieses Gesetzes, namentlich die 
Bestimmungen zur Datenbearbeitung und 
-bekanntgabe, zu beachten. Sie unterstehen 
für von ihnen ausgeführte Kassenaufgaben der 
Schweigepflicht nach Artikel 33 ATSG.
3 Die Haftung nach Artikel 78 ATSG und Artikel 
70 dieses Gesetzes für Kassenaufgaben, die 
von diesen beauftragten Dritten ausgeführt 
werden, bleibt bei den Gründerverbänden oder 
den Kantonen.

Art. 65 Abs. 2

2 Die kantonalen Ausgleichskassen können 
Zweigstellen unterhalten. 
 
 

Art. 65	 Zweigstellen
1 Die Verbandsausgleichskassen können in 
einzelnen Sprachgebieten oder in Kantonen, in 
denen sich eine grössere Zahl ihnen ange-
schlossener Arbeitgeber und Selbständigerwer-
bender befindet, Zweigstellen errichten. Sofern 
in einem Sprachgebiet oder einem Kanton eine 
grössere Anzahl der Ausgleichskasse ange-
schlossener Arbeitgeber und Selbständigerwer-
bender dies verlangt, ist daselbst eine Zweig-
stelle zu errichten.
2 Die kantonalen Ausgleichskassen unterhalten 
in der Regel für jede Gemeinde eine 
Zweigstelle. Wo die Verhältnisse es rechtferti-
gen, kann für mehrere Ge-meinden eine ge-
meinsame Zweigstelle errichtet werden.
3 Die Kantonsregierungen sind befugt, für das 
Personal der kantonalen Verwaltungen und 
Betriebe sowie für die Angestellten und Arbei¬-
ter der Gemeinden Zweigstellen der kantona-
len Ausgleichskasse zu errichten.
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Art. 66	 Risiko- und 
Qualitätsmanagement, internes 
Kontrollsystem

1 Die Ausgleichskassen erfassen, begrenzen 
und überwachen die wesentlichen Risiken 
(Risikomanagement).
2 Sie betreiben ein 
Qualitätsmanagementsystem und richten ein 
ihrer Grösse und dem Umfang ihrer Aufgaben 
angemessenes internes Kontrollsystem zur 
Überwachung der Geschäftstätigkeit ein.
3 Der Bundesrat kann Vorschriften zu den 
Mindestanforderungen erlassen, die das 
Risikomanagement, das Qualitätsmanagement 
und das interne Kontrollsystem erfüllen müs-
sen.

Art. 66a	 Gewähr für eine einwandfreie 
Geschäftstätigkeit

Folgende Personen müssen einen guten Ruf 
geniessen, Gewähr für eine einwandfreie 
Geschäftstätigkeit bieten und ihre 
Interessenbindungen offenlegen: 
a.	 die Mitglieder des Kassenvorstandes einer 

Verbandsausgleichskasse;
b.	 die Mitglieder der Verwaltungskommission 

einer kantonalen Ausgleichskasse;
c.	 der Kassenleiter, seine Stellvertretung so-

wie die weiteren Personen, die mit 
Geschäftsleitungsaufgaben betraut sind.

Art. 66b	 Berichterstattung der 
Ausgleichskasse

Die Ausgleichskassen legen der 
Aufsichtsbehörde jährlich einen 
Geschäftsbericht vor und stellen ihr die für die 
Ausübung der Aufsicht erforderlichen 
Kennzahlen zur Verfügung.

Art. 66	 Stellung der Kassen, Revisions- 
und Kontrollorgane

1 ...

2 Der Kassenleiter einer Verbandsausgleichs-
kasse sowie sein Stellvertreter dürfen in kei-
nem Dienstverhältnis zu den Gründerverbän-
den stehen.
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Art. 67		 Rechnungslegung

1 Für die Rechnungslegung der 
Ausgleichskassen gilt der Grundsatz der 
Transparenz.
2 Der Bundesrat erlässt Vorschriften über die 
Art und Weise, wie die Transparenz gewähr-
leistet werden muss. Er regelt insbesondere, 
wie:
a.	 der Abrechnungs- und Zahlungsverkehr der 

Ausgleichskassen mit den angeschlosse-
nen Arbeitgebern, 
Selbstständigerwerbenden, 
Nichterwerbstätigen und Rentenbezügern 
einerseits und mit der Zentralen 
Ausgleichsstelle andererseits zu gestalten 
ist;

b.	 die Verwaltungskosten und ihre 
Finanzierung auszuweisen sind;

c.	 die Buchführung und die Rechnungslegung 
der Ausgleichskassen zu gestalten sind;

d.	 die Buchführung und die Rechnungslegung 
der Sozialversicherungsanstalt, der nach 
Artikel 61 Absatz 1bis eine kantonale 
Ausgleichskasse angeschlossen ist, zu 
gestalten sind.

Art. 68	 Anforderungen an die 
Revisionsstelle und den 
leitenden Revisor

1 Jede Ausgleichskasse, einschliesslich der 
Zweigstellen, muss von einem nach dem 
Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 
20057 als Revisionsexperte zugelassenen 
Revisionsunternehmen revidiert werden. 
 
 
 
 
 

7		 SR 221.302

Art. 67	 Abrechnungs- und Zahlungsver-
kehr; Buchführung

Über den Abrechnungs- und Zahlungsverkehr 
der Ausgleichskassen mit den angeschlosse-
nen Arbeitgebern, Selbständigerwerbenden, 
Nichterwerbstätigen und Rentenbezügern ei-
nerseits und mit der Zentralen Ausgleichsstelle 
anderseits sowie über die Buchführung der 
Ausgleichskassen erlässt der Bundesrat die 
erforderlichen Vorschriften.

Art. 68	 Kassenrevisionen und Arbeitge-
berkontrollen

1 Jede Ausgleichskasse einschliesslich ihrer 
Zweigstelle ist periodisch zu revidieren. Die 
Revision hat sich auf die Buchhaltung und die 
Geschäftsführung zu erstrecken. Sie hat durch 
eine den Anforderungen des Absatzes 3 ent-
sprechende Revisionsstelle zu erfolgen. Die 
Kantone können die Revision ihrer 
Ausgleichskasse einer geeigneten kantonalen 
Kontrollstelle übertragen. Der Bundesrat ist 
befugt, nötigenfalls ergänzende Revisionen 
vornehmen zu lassen.
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2 Als leitender Revisor tätig sein dürfen natürli-
che Personen, die als Revisionsexperten nach 
dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen 
sind. 
 
 
 
 
 
 
 

3 Für die Unabhängigkeit der Revisionsstelle 
gilt sinngemäss Artikel 728 des 
Obligationenrechts8 mit Ausnahme der 
Absätze 2 Ziffer 2 und 6 erster Halbsatz. Der 
Bundesrat kann weitere Aspekte, die mit dem 
Prüfmandat der Revisionsstelle unvereinbar 
sind, festlegen. 
 
 
 
 

4 Der Bundesrat erlässt nähere Vorschriften 
über die Anforderungen an die Revisionsstelle 
und den leitenden Revisor, die über die 
Zulassungsvoraussetzungen nach den 
Absätzen 1 und 2 hinausgehen.
5 Ist eine Ausgleichskasse einer kantonalen 
Sozialversicherungsanstalt angeschlossen, so 
muss die Revisionsstelle der 
Sozialversicherungsanstalt die 
Voraussetzungen der Absätze 1–4 erfüllen und 
auch die Ausgleichskasse revidieren.

8		 SR 220

2 Die der Ausgleichskasse angeschlossenen 
Arbeitgeber sind periodisch auf die Einhaltung 
der gesetzlichen Bestimmungen hin zu kontrol-
lieren. Die Kontrolle hat durch eine den Anfor-
derungen des Absatzes 3 entsprechende Revi-
sionsstelle oder durch eine besondere 
Abteilung der Ausgleichskasse zu erfolgen. 
Werden die vorgeschriebenen Arbeitgeberkont-
rollen nicht oder nicht ordnungsgemäss durch-
geführt, so ordnet der Bundesrat ihre Vornah-
me auf Kosten der betreffenden 
Ausgleichskasse an.
3 Die gemäss den Absätzen 1 und 2 für die 
Durchführung der Kassenrevisionen und Ar-
beitgeberkontrollen vorgesehenen Revisions-
stellen dürfen an der Kassenführung nicht 
beteiligt sein und für die Gründerverbände 
keine ausserhalb der Kassenrevisionen und 
der Arbeitgeberkontrollen stehenden Aufträge 
ausführen; sie müssen ausschliesslich der 
Revisionstätigkeit obliegen und in jeder Bezie-
hung für eine einwandfreie und sachgemässe 
Durchführung der Revisionen und Kontrollen 
Gewähr bieten.
4 Der Bundesrat erlässt die näheren Vorschrif-
ten über die Zulassung von Revisionsstellen 
sowie über die Durchführung der Kassenrevi¬-
sionen und Arbeitgeberkontrollen.
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Art. 68a	 Aufgaben der Revisionsstelle
1 Die Revisionsstelle prüft, ob die 
Jahresrechnung nach Massgabe von Artikel 67 
erstellt wurde.
2 Zusätzlich prüft die Revisionsstelle der 
Ausgleichskasse, ob:
a.	 die Buchführung den gesetzlichen 

Bestimmungen entspricht;
b.	 die Organisation und die Geschäftsführung 

den gesetzlichen Bestimmungen entspre-
chen;

c.	 die Informationssysteme die 
Mindestanforderungen nach Artikel 72a 
Absatz 2 Buchstaben b und c erfüllen;

d.	 das Risikomanagement, das 
Qualitätsmanagementsystem und das inter-
ne Kontrollsystem die Anforderungen nach 
Artikel 66 erfüllen;

e.	 die Wahrnehmung der übertragenen 
Aufgaben nach Artikel 63a Absatz 1 der 
Genehmigung des Bundesrates entspricht.

3 Die Revisionsstelle hat der Aufsichtsbehörde 
nach deren Weisungen über die Revision 
Bericht zu erstatten. Ist die Ausgleichskasse 
einer kantonalen Sozialversicherungsanstalt 
angeschlossen, so muss die Revisionsstelle 
der Aufsichtsbehörde auch den Bericht über 
die Revision der Sozialversicherungsanstalt 
einreichen.
4 Sie meldet der Aufsichtsbehörde unverzüg-
lich, wenn sie Straftaten, schwerwiegende 
Unregelmässigkeiten oder Verstösse gegen die 
Grundsätze einer einwandfreien 
Geschäftstätigkeit feststellt.
5 Der Bundesrat kann die Aufsichtsbehörde mit 
dem Erlass näherer Vorschriften über die 
Durchführung der Revisionen beauftragen. Die 
Ausgleichskassen sind zu diesen Vorschriften 
anzuhören.

Art. 68a

² ...

c.	 die Informationssysteme die Anforderungen 
nach Artikel 72a Absatz 2 Buchstabe b 
erfüllen;

(siehe Art. 49a Abs. 3 und 4, ...)
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Art. 68b	 Arbeitgeberkontrolle
1 Die Ausgleichskasse muss ihre angeschlos-
senen Arbeitgeber periodisch auf die 
Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen hin 
kontrollieren. Sie kann die Kontrolle durch 
folgende Stellen durchführen lassen:
a.	 ein Revisionsunternehmen und einen lei-

tenden Revisor, welche die Anforderungen 
von Artikel 68 erfüllen;

b.	 eine besondere Abteilung der 
Ausgleichskasse oder eine spezialisierte 
Fachorganisation der Ausgleichskassen;

c.	 einen Versicherungsträger oder ein 
Durchführungsorgan einer Sozialver
sicherung nach ATSG9.

2 Die mit der Durchführung der 
Arbeitgeberkontrolle betrauten Stellen haben 
der Ausgleichskasse darüber Bericht zu erstat-
ten.
3 Sie melden der Ausgleichskasse unverzüg-
lich, wenn sie Straftaten oder schwerwiegende 
Unregelmässigkeiten feststellen.
4 Der Bundesrat kann die Aufsichtsbehörde mit 
dem Erlass näherer Vorschriften über die 
Durchführung der Arbeitgeberkontrolle beauf-
tragen.

Art. 69 Abs. 4

9		 SR 830.1

Art. 69	 Deckung der Verwaltungskosten
1 Zur Deckung ihrer Verwaltungskosten erhe-
ben die Ausgleichskassen von ihren Mitglie-
dern (Arbeitgebern, Selbstständigerwerbenden, 
Arbeitnehmern nicht beitragspflichtiger Arbeit-
geber, Nichterwerbstätigen und freiwillig Versi-
cherten nach Art. 2) besondere Beiträge, die 
nach der Leistungsfähigkeit der Pflichtigen 
abzustufen sind. Artikel 15 findet Anwendung. 
Der Bundesrat ist befugt, die nötigen Massnah-
men zu treffen, um zu verhindern, dass die 
Ansätze für die Verwaltungskostenbeiträge bei 
den einzelnen Ausgleichskassen allzu sehr 
voneinander abweichen.
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4 Aufgehoben 

Art. 71 Abs. 4 und 6

2 Den Ausgleichskassen können an ihre Ver-
waltungskosten Zuschüsse aus dem AHV-Aus-
gleichsfonds gewährt werden, deren Höhe 
unter angemessener Berücksichtigung der 
Struktur und des Aufgabenbereiches der ein-
zelnen Kasse vom Bundesrat zu bestimmen 
ist.
2bis Für die Durchführung des vereinfachten 
Abrechnungsverfahrens nach den Artikeln 2 
und 3 des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005  
gegen die Schwarzarbeit werden den Aus-
gleichskassen Entschädigungen aus dem 
AHV-Ausgleichsfonds gewährt, deren Höhe 
vom Bundesrat festgesetzt wird. 
3 Die Verwaltungskostenbeiträge gemäss Ab-
satz 1 und die Zuschüsse gemäss Absatz 2 
sind ausschliesslich zur Deckung der Verwal-
tungskosten der Ausgleichskassen und ihrer 
Zweigstellen sowie zur Deckung der Revisions- 
und Kontrollkosten zu verwenden. Die Aus-
gleichskassen haben darüber besonders Buch 
zu führen.
4 Über die Deckung der Verwaltungskosten 
paritätischer Verbandsausgleichskassen kön-
nen die Gründerverbände besondere Vereinba-
rungen treffen, die im Kassenreglement nieder-
zulegen sind.

Art. 71	 Errichtung und Aufgaben Art. 71
1 Der Bundesrat errichtet im Rahmen der Bun-
desverwaltung eine Zentrale Ausgleichsstelle.
1bis Die Zentrale Ausgleichsstelle ist für die 
Rechnungsführung der Sozialversicherungen 
Alters- und Hinterlassenenversicherung, Invali-
denversicherung und Erwerbsersatzordnung 
verantwortlich. Sie führt die Rechnungen der 
drei Sozialversicherungen getrennt und erstellt 
jährliche sowie monatliche Bilanzen und Er-
folgsrechnungen.
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4 Die Zentrale Ausgleichsstelle ist für den 
Betrieb und die Weiterentwicklung des 
Registers der laufenden Geldleistungen 
(Art. 49c) und des Versichertenregisters 
(Art. 49d) zuständig. 
 
 
 

2 Die Zentrale Ausgleichsstelle rechnet perio-
disch mit den Ausgleichskassen über die ver-
einnahmten Beiträge und die ausbezahlten 
Renten und Hilflosenentschädigungen  ab. Sie 
überwacht den Abrechnungsverkehr und kann 
zu diesem Zweck bei den Ausgleichskassen 
die Abrechnungen an Ort und Stelle prüfen 
oder Belege einverlangen.
3 Die Zentrale Ausgleichsstelle sorgt dafür, 
dass die sich aus den Abrechnungen ergeben-
den Saldi von den Ausgleichskassen dem 
AHV-Ausgleichsfonds überwiesen bzw. aus 
diesem den Ausgleichskassen vergütet wer-
den. Zu diesem Zweck sowie zur Gewährung 
von Vorschüssen an die Ausgleichskassen ist 
sie befugt, direkt Anweisungen auf den 
AHV-Ausgleichsfonds auszustellen.
4 Die Zentrale Ausgleichsstelle führt:
a.	 ein zentrales Versichertenregister, worin die 

den Versicherten zugewiesenen Versicher-
tennummern, die ausländischen Versicher-
tennummern, die für die Durchführung inter-
nationaler Sozialversicherungsabkommen 
notwendig sind, und die Ausgleichskassen, 
die für eine versicherte Person ein individu-
elles Konto führen, erfasst sind;

b.	 ein zentrales Register der laufenden Leis-
tungen, einschliesslich der Angaben über 
die Gewährung ausländischer Renten, 
worin die Geldleistungen erfasst sind und 
das dazu dient, ungerechtfertigte Zahlun-
gen zu vermeiden, die Anpassung der Leis-
tungen zu erleichtern und den Ausgleichs-
kassen Todesfälle zu melden. 
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6 Die Zentrale Ausgleichsstelle vervollständigt 
und beantwortet die Informationsanfragen, die 
ihr von der Zentralstelle 2. Säule nach 
Artikel 58a des Bundesgesetzes vom 25. Juni 
198210 über die berufliche Alters-, 
Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) 
übermittelt werden. 

Art. 72		 Aufsichtsbehörde
Der Bundesrat bezeichnet die 
Aufsichtsbehörde. 
 
 
 
 
 
 

10	 SR 831.40

4bis Sie kann auf Antrag und in Zusammenarbeit 
mit den Fachorganisationen der Durch-
führungsstellen der Alters- und 
Hinterlassenenversicherung, der Invaliden-
versicherung, der Erwerbsausfallentschädigung 
und der Familienzulagen in der Landwirtschaft 
ein Informationssystem entwickeln und 
betreiben, das es erlaubt, dass Versicherte 
einer Durchführungsstelle oder 
Durchführungsstellen einander Daten 
übermitteln können.
(siehe Art. 95 Abs. 2)

5 Die Zentrale Ausgleichsstelle sorgt dafür, 
dass bei Eintritt eines Rentenfalles alle indivi-
duellen Konten der versicherten Person be-
rücksichtigt werden.

Art. 72	 Aufsichtsbehörde
1 Zwecks Wahrnehmung seiner Aufsichtsfunkti-
on nach Artikel 76 ATSG kann der Bundesrat 
das zuständige Bundesamt beauftragen, den 
mit der Durchführung der Versicherung betrau-
ten Stellen für den einheitlichen Vollzug Wei-
sungen zu erteilen. Ferner kann er das Bun-
desamt ermächtigen, verbindliche Tabellen zur 
Berechnung von Beiträgen und Leistungen 
aufzustellen.
2 Kassenfunktionäre, die ihre Obliegenheiten 
nicht ordnungsgemäss erfüllen, sind in Fällen 
schwerer Pflichtverletzung auf Verlangen des 
Bundesrates von den Kantonen bzw. vom Kas-
senvorstand ihrer Stellung zu entheben.
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Art. 72a	 Aufgaben der Aufsichtsbehörde
1 Die Aufsichtsbehörde überwacht den Vollzug 
dieses Gesetzes im Hinblick auf eine qualitativ 
hochstehende und einheitliche Durchführung 
der Alters- und Hinterlassenenversicherung.
2 Insbesondere erfüllt sie folgende Aufgaben:
a.	 Sie wertet die Berichte der Revisionsstellen 

und die Geschäftsberichte der 
Ausgleichskassen systematisch aus und 
leitet allenfalls die erforderlichen 
Massnahmen ein.

b.	 Sie legt nach Anhörung der Durchführungs-
stellen Mindestanforderungen an die 
Informationssicherheit und den 
Datenschutz fest, welche nach Artikel 49a 
Absatz 2 von den Informationssystemen 
gewährleistet werden müssen.

c.	 Sie anerkennt von den Fachorganisationen 
der Durchführungsstellen erarbeitete 
Regeln zur Umsetzung der 

3 In Fällen wiederholter schwerer Missachtung 
der gesetzlichen Vorschriften durch eine Aus-
gleichskasse kann der Bundesrat deren kom-
missarische Verwaltung anordnen. Vorbehalten 
bleibt die Auflösung einer Verbandsausgleichs-
kasse gemäss Artikel 60.
4 Die Ausgleichskassen haben dem Bundesrat 
periodisch in einheitlicher, von ihm vorgeschrie-
bener Form über ihre Geschäftsführung Bericht 
zu erstatten. Die Revisions- und Kontrollstellen 
haben dem Bundesrat nach dessen Weisun-
gen über die von ihnen gemäss Artikel 68 vor-
genommenen Kassenrevisionen und Arbeitge-
berkontrollen Bericht zu erstatten. Der 
Bundesrat veranlasst die Behebung festgestell-
ter Mängel.
5 Die Durchführungsorgane stellen dem Bun-
desrat jährlich die erforderlichen statistischen 
Angaben zur Verfügung.

Art. 72a

2 ...

b.	 ...                                     ... Durchführungs-
stellen Anforderungen an die ...

c.	 Streichen
(siehe Art. 49a Abs. 3 und 4, ...)
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Mindestanforderungen an die 
Informationssicherheit und den 
Datenschutz.

d.	 Sie erlässt Weisungen, die den einheitli-
chen Vollzug sicherstellen.

e.	 Sie erlässt Weisungen zur Berechnung von 
Beiträgen und Leistungen.

f.	 Sie holt Kennzahlen bei den 
Ausgleichskassen und der Zentralen 
Ausgleichsstelle ein und erstellt Statistiken.

Art. 72b	 Massnahmen der 
Aufsichtsbehörde

Die Aufsichtsbehörde kann:
a.	 von den Ausgleichskassen alle für die 

Aufsichtstätigkeit notwendigen Auskünfte 
oder Unterlagen verlangen;

b.	 einer Ausgleichskasse im Einzelfall 
Zielvorgaben machen;

c.	 einer Ausgleichskasse im Einzelfall 
Weisungen erteilen;

d.	 auf Kosten der Ausgleichskasse eine 
Arbeitgeberkontrolle anordnen;

e.	 eine ergänzende Revision durchführen oder 
auf Kosten der Ausgleichskasse eine er-
gänzende Revision anordnen;

f.	 vom zuständigen Wahlorgan verlangen, 
dass Verantwortungsträger im Sinne von 
Artikel 66a, welche keine Gewähr für eine 
einwandfreie Geschäftstätigkeit bieten, 
abberufen werden;

g.	 vom zuständigen Wahlorgan verlangen, 
dass der Kassenleiter, seine Stellvertretung 
und die weiteren Personen, die mit 
Geschäftsleitungsaufgaben betraut sind, 
ermahnt, verwarnt oder in Fällen schwerer 
Pflichtverletzung abberufen werden, wenn 
sie ihre Obliegenheiten nicht ordnungsge-
mäss erfüllen;
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h.	 in Fällen wiederholter schwerer 
Missachtung der gesetzlichen Vorschriften 
eine kommissarische Verwaltung der 
Ausgleichskasse anordnen; 

i.	 in begründeten Fällen vom zuständigen 
Wahlorgan die Abberufung der 
Revisionsstelle verlangen;

j.	 die Ausrichtung allfälliger Zuschüsse aus 
dem AHV-Ausgleichsfonds einstellen.

Art. 95	Vergütung und Übernahme der Kosten

1 Der AHV-Ausgleichfonds vergütet dem Bund 
die Kosten:
a.	 der Zentralen Ausgleichsstelle;
b.	 der in Artikel 62 Absatz 2 genannten 

Ausgleichskasse für die Durchführung der 
Alters- und Hinterlassenenversicherung; die 
Kosten für die Durchführung der freiwilligen 
Versicherung werden nur bis zu dem Betrag 
vergütet, der durch die 
Verwaltungskostenbeiträge nicht gedeckt 
ist; 

c.	 die ihm aus der Wahrnehmung der Aufsicht, 
der Durchführung der Alters- und 
Hinterlassenenversicherung und einer all-
gemeinen Information der Versicherten 
über die Beiträge und Leistungen der 
Versicherung erwachsen;

d.	 die ihm für wissenschaftliche Auswertungen 
entstehen, die er im Zusammenhang mit 
der Umsetzung und der Überprüfung der 
Wirksamkeit dieses Gesetzes erstellt oder 
erstellen lässt, um die Durchführung der 
Versicherung zu verbessern; sowie

Art. 95Art. 95	 Kostenübernahme und Postta-
xen

1 Der AHV-Ausgleichsfonds vergütet dem Bund 
die Kosten:
a.	 der Verwaltung des AHV-Ausgleichsfonds;
b.	 der Zentralen Ausgleichsstelle; sowie

c.	 der in Artikel 62 Absatz 2 genannten 
Ausgleichskasse für die Durchführung der 
Alters- und Hinterlassenenversicherung. 
Die Kosten für die Durchführung der freiwil-
ligen Versicherung werden nur bis zu dem-
jenigen Betrag vergütet, welcher durch die 
Verwaltungskostenbeiträge nicht gedeckt 
ist.

1bis Der AHV-Ausgleichsfonds vergütet dem 
Bund überdies die weiteren Kosten, die ihm 
aus der Wahrnehmung der Aufsicht, der Durch-
führung der Alters- und Hinterlassenenversi-
cherung und einer allgemeinen Information der 
Versicherten über die Beiträge und Leistungen 
der Versicherung erwachsen. Der Bundesrat 
legt nach Anhörung des Verwaltungsrates des 
AHV-Ausgleichsfonds den Betrag fest, der für 
die Information der Versicherten verwendet 
werden darf. 
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e.	 die ihm aus der Beitragsgewährung nach 
Artikel 101bis in Durchführung und Aufsicht 
entstehen.

2 Der AHV-Ausgleichsfonds vergütet der 
Zentralen Ausgleichsstelle die durch den 
Betrieb und die Weiterentwicklung des 
Registers der laufenden Geldleistungen und 
des Versichertenregisters entstehenden Kosten 
im Rahmen von Absatz 1 Buchstabe a. 
 

3 Er übernimmt:
a.	 die Kosten für die Entwicklung und den 

Betrieb von gesamtschweizerisch anwend-
baren Informationssystemen, sofern sie für 
die Ausgleichskassen, die Versicherten 
oder die Arbeitgeber Erleichterungen brin-
gen;

b.	 die ausgewiesenen Posttaxen, die sich aus 
der Durchführung der Alters- und 
Hinterlassenenversicherung ergeben.

4 Der Bundesrat erlässt Vorschriften über den 
Umfang der Aufwendungen, die durch den 
AHV-Ausgleichsfonds übernommen werden, 
und legt den Betrag fest, der für die Information 
der Versicherten verwendet werden darf.

II

Die Änderung anderer Erlasse wird im Anhang 
geregelt.

1ter Der AHV-Ausgleichsfonds übernimmt zudem 
die Kosten des Bundes für wissenschaftliche 
Auswertungen, die dieser im Zusammenhang 
mit der Umsetzung und der Überprüfung der 
Wirksamkeit dieses Gesetzes erstellt oder 
erstellen lässt, um die Durchführung der Versi-
cherung zu verbessern. 

² ... 
 
 
          ... der laufenden Geldleistungen, des 
Versichertenregisters sowie des Informations-
systems nach Artikel 71 Absatz 4bis entstehen-
den Kosten im Rahmen von Absatz 1 Buchsta-
be a.
(siehe Art. 71 Abs. 4bis)

1quater Der AHV-Ausgleichsfonds übernimmt auf 
Ersuchen des zuständigen Bundesamtes die 
Kosten für die Entwicklung von kassenüber-
greifenden Informatikanwendungen, die sowohl 
für die Ausgleichskassen als auch für die Versi-
cherten und die Arbeitgeber Erleichterungen 
bringen. 
2 Der AHV-Ausgleichsfonds übernimmt die 
Posttaxen, die sich aus der Durchführung der 
Alters- und Hinterlassenenversicherung erge-
ben. Sie werden der Post pauschal vergütet. 
Der Bundesrat erlässt Vorschriften über den 
Umfang der Pauschalfrankatur.
3 Die Kosten, die der Zentralen Ausgleichsstel-
le bei der Durchführung des Bundesgesetzes 
vom 20. Juni 1952 über die Familienzulagen in 
der Landwirtschaft erwachsen, sowie die Auf-
wendungen für die Pauschalfrankatur werden 
nach Massgabe der Artikel 18 Absatz 4 und 19 
des genannten Gesetzes gedeckt.
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III

Schlussbestimmung der Änderung vom … 
(Modernisierung der Aufsicht)
1 Die Kantone nehmen die organisatorischen 
Anpassungen, die sich für sie aus Artikel 61 
ergeben, innert fünf Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Gesetzes vor.
2 Die Ausgleichskassen ergreifen die erforderli-
chen Massnahmen, die sich für sie aus 
Artikel 66 ergeben, innert zwei Jahren nach 
Inkrafttreten dieses Gesetzes.

IV

1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen 
Referendum.
2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten.
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Anhang
(Ziff. II)

Änderung anderer Erlasse
Die nachstehenden Erlasse werden wie folgt 
geändert:

1. Schweizerisches Zivilgesetzbuch11

Art. 89a Abs. 6 Ziff. 10, 11 und 16

6 Für Personalfürsorgestiftungen, die auf dem 
Gebiet der Alters-, Hinterlassenen- und Invali-
denvorsorge tätig sind und die dem Freizügig-
keitsgesetz vom 17. Dezember 199312 (FZG) 
unterstellt sind, gelten überdies die folgenden 
Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 
25. Juni 198213 über die berufliche Alters-, 

11	 SR 210
12	 SR 831.42
13	 SR 831.40

Anhang
(Ziff. II)

Art. 89a  
G. Personalfürsorgestiftungen
1 Für Personalfürsorgeeinrichtungen, die ge-
mäss Artikel 331 des Obligationenrechts in 
Form der Stiftung errichtet worden sind, gelten 
überdies noch folgende Bestimmungen.
2 Die Stiftungsorgane haben den Begünstigten 
über die Organisation, die Tätigkeit und die 
Vermögenslage der Stiftung den erforderlichen 
Aufschluss zu erteilen.
3 Leisten die Arbeitnehmer Beiträge an die 
Stiftung, so sind sie an der Verwaltung wenigs-
tens nach Massgabe dieser Beiträge zu beteili-
gen; soweit möglich haben die Arbeitnehmer 
ihre Vertretung aus dem Personal des Arbeit-
gebers zu wählen.
⁴ … 
5 Die Begünstigten können auf Ausrichtung von 
Leistungen der Stiftung klagen, wenn sie Bei-
träge an diese entrichtet haben oder wenn 
ihnen nach den Stiftungsbestimmungen ein 
Rechtsanspruch auf Leistungen zusteht.
6 Für Personalfürsorgestiftungen, die auf dem 
Gebiet der Alters-, Hinterlassenen- und Invali-
denvorsorge tätig sind und die dem Freizügig-
keitsgesetz vom 17. Dezember 1993 (FZG) 
unterstellt sind, gelten überdies die folgenden 
Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 25. 
Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlas-
senen- und Invalidenvorsorge (BVG) über:
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Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) 
über:

1.	 die Definition und Grundsätze der berufli-
chen Vorsorge sowie des versicherbaren 
Lohnes oder des versicherbaren Einkom-
mens (Art. 1, 33a und 33b),

2.	 die Unterstellung der Personen unter die 
AHV (Art. 5 Abs. 1)

3.	 die Begünstigten bei Hinterlassenenleistun-
gen (Art. 20a),

3a.	die Anpassung der Invalidenrente nach 
dem Vorsorgeausgleich (Art. 24 Abs. 5),

3b.	die provisorische Weiterversicherung und 
Aufrechterhaltung des Leistungsanspruchs 
bei Herabsetzung oder Aufhebung der 
Rente der Invalidenversicherung (Art. 26a),

4.	 die Anpassung der reglementarischen Leis-
tungen an die Preisentwicklung (Art. 36 
Abs. 2–4),

4a.	die Zustimmung bei Kapitalabfindung (Art. 
37a),

5.	 die Verjährung von Ansprüchen und die 
Aufbewahrung von Vorsorgeunterlagen 
(Art. 41),

5a.	die Verwendung, Bearbeitung und Bekannt-
gabe der Versichertennummer der Alters- 
und Hinterlassenenversicherung (Art. 48 
Abs. 4, Art. 85a Bst. f und Art. 86a Abs. 2 
Bst. bbis),

6.	 die Verantwortlichkeit (Art. 52),
7. 	 die Zulassung und die Aufgaben der Kont-

rollorgane (Art. 52a–52e)
8. 	 die Integrität und Loyalität der Verantwortli-

chen, die Rechtsgeschäfte mit Nahestehen-
den und die Interessenkonflikte (Art. 51b, 
51c und 53a),

9.	 die Teil- oder Gesamtliquidation (Art. 
53b–53d),
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10.	die Auflösung von Verträgen (Art. 53e–53f);

11.	den Sicherheitsfonds (Art. 56 Abs. 1 Bst. c 
und i und Abs. 2–5, Art. 56a, 57 und 59);

16.	die Rückstellungen und die Wertschwan-
kungsreserven (Art. 65b);

10.	die Auflösung von Verträgen (Art. 53e und 
53f),

11.	den Sicherheitsfonds (Art. 56 Abs. 1 Bst. c 
und Abs. 2–5, Art. 56a, 57 und 59),

12.	die Aufsicht und die Oberaufsicht (Art. 61–
62a und 64–64c),

13.	…
14.	die finanzielle Sicherheit (Art. 65 Abs. 1, 3 

und 4, Art. 66 Abs. 4, Art. 67 und Art. 
72a–72g),

15.	die Transparenz (Art. 65a),
16.	die Rückstellungen (Art. 65b),

17.	die Versicherungsverträge zwischen Vor-
sorgeeinrichtungen und Versicherungsein-
richtungen (Art. 68 Abs. 3 und 4),

18.	die Vermögensverwaltung (Art. 71),
19.	die Rechtspflege (Art. 73 und 74),
20.die Strafbestimmungen (Art. 75–79),
21.	den Einkauf (Art.79b),
22.	den versicherbaren Lohn und das versi-

cherbare Einkommen (Art. 79c),
23.	die Information der Versicherten (Art. 86b). 
7 Für Personalfürsorgestiftungen, die auf dem 
Gebiet der Alters-, Hinterlassenen- und Invali-
denvorsorge tätig sind, aber nicht dem FZG 
unterstellt sind, wie sogenannte patronale 
Wohlfahrtsfonds mit Ermessensleistungen 
sowie Finanzierungsstiftungen, gelten von den  
Bestimmungen des BVG nur die folgenden:
1.	 die Unterstellung der Personen unter die 

AHV (Art. 5 Abs. 1);
2.	 die Verwendung, Bearbeitung und Bekannt-

gabe der Versichertennummer der AHV 
(Art. 48 Abs. 4, 85a Bst. f und 86a Abs. 2 
Bst.  bbis);

3.	 die Verantwortlichkeit (Art. 52);
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4.	 die Zulassung und die Aufgaben der Revisi-
onsstelle (Art. 52a, 52b und 52c Abs. 1 Bst. 
a–d und g, 2 und 3);

5.	 die Integrität und Loyalität der Verantwortli-
chen, die Rechtsgeschäfte mit Nahestehen-
den und die Interessenkonflikte (Art. 51b, 
51c und 53a);

6.	 die Gesamtliquidation (Art. 53c);
7.	 die Aufsicht und die Oberaufsicht (Art. 61–

62a und 64– 64b);
8.	 die Rechtspflege (Art. 73 und 74);
9.	 die Strafbestimmungen (Art. 75–79);
10.	die steuerliche Behandlung (Art. 80, 81 

Abs. 1 und 83).  
8 Für Personalfürsorgestiftungen nach Absatz 7 
gelten zudem die folgenden Bestimmungen:
1.	 Sie verwalten ihr Vermögen so, dass Si-

cherheit, genügender Ertrag auf den Anla-
gen und die für ihre Aufgaben benötigten 
flüssigen Mittel gewährleistet sind.

2.	 Über Teilliquidationssachverhalte von pat-
ronalen Wohlfahrtsfonds mit Ermessens-
leistungen verfügt die Aufsichtsbehörde auf 
Antrag des Stiftungsrats.

3.	 Sie beachten die Grundsätze der Gleichbe-
handlung und der Angemessenheit sinnge-
mäss.
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2. Bundesgesetz vom 6. Oktober 200014 
über den Allgemeinen Teil 
des Sozialversicherungsrechts

Art. 32 Abs. 3

3 Die mit der Durchführung von Aufgaben nach 
Anhang II des Abkommens vom 21. Juni 199915 
zwischen der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft einerseits und der 
Europäischen Gemeinschaft und ihren 
Mitgliedstaaten andererseits über die 
Freizügigkeit (Freizügigkeitsabkommen) sowie 
anderer internationaler Abkommen über die 
soziale Sicherheit betrauten Stellen geben sich 
gegenseitig diejenigen Daten bekannt, die zur 
Erfüllung dieser Aufgaben notwendig sind.

14	 SR 830.1
15	 SR 0.142.112.681

2. ...

Art. 32	 Amts- und Verwaltungshilfe
1 Die Verwaltungs- und Rechtspflegebehörden 
des Bundes, der Kantone, Bezirke, Kreise und 
Gemeinden geben den Organen der einzelnen 
Sozialversicherungen auf schriftliche und be-
gründete Anfrage im Einzelfall kostenlos dieje-
nigen Daten bekannt, die erforderlich sind für:
a.	 die Festsetzung, Änderung oder Rückforde-

rung von Leistungen;
b.	 die Verhinderung ungerechtfertigter Bezü-

ge;
c.	 die Festsetzung und den Bezug der Beiträ-

ge;
d.	 den Rückgriff auf haftpflichtige Dritte.
2 Unter den gleichen Bedingungen leisten die 
Organe der einzelnen Sozialversicherungen 
einander Verwaltungshilfe.
³ Die Stellen nach Artikel 75a geben sich ge-
genseitig diejenigen Daten bekannt, die zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben nach Anhang II des 
Abkommens vom 21. Juni 1999 zwischen der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits 
und der Europäischen Gemeinschaft und ihren 
Mitgliedstaaten andererseits über die Freizü-
gigkeit (Freizügigkeitsabkommen) sowie ande-
rer internationaler Abkommen über die soziale 
Sicherheit notwendig sind.

Art. 55	 Besondere Verfahrensregeln Art. 55
¹ In den Artikeln 27–54 oder in den Einzelge-
setzen nicht abschliessend geregelte Verfah-
rensbereiche bestimmen sich nach dem Ver-
waltungsverfahrensgesetz vom 20. Dezember 
1968.
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Art. 76 Abs. 1bis und 2

1bis Der Bericht enthält eine Darstellung der 
Systemrisiken der verschiedenen 
Sozialversicherungen und erläutert die strategi-
sche Steuerung der Sozialversicherungen 
durch den Bundesrat.
2 In Fällen wiederholter schwerer Missachtung 
der gesetzlichen Vorschriften durch einen 
Versicherungsträger ordnet der Bundesrat oder 
die von ihm bezeichnete Aufsichtsbehörde die 
notwendigen Massnahmen zur 
Wiederherstellung der gesetzmässigen 
Verwaltung an.

Art. 76bis	 Elektronischer Datenaustausch
1 Der Bundesrat regelt den elektronischen 
Austausch von Sozialversicherungsdaten unter 
den schweizerischen Versicherungsträgern und 
zwischen diesen und den Bundesbehörden. 
Die Bestimmungen über die Datenbekanntgabe 
in den einzelnen Sozialversicherungsgesetzen 
bleiben vorbehalten.

1bis Der Bundesrat kann vorsehen, dass die 
Bestimmungen des Verwaltungsverfahrensge-
setzes vom 20. Dezember 1968 über den elek-
tronischen Verkehr mit Behörden auch für Ver-
fahren nach diesem Gesetz gelten.

1bis  Die Versicherungsträger können ihre Ent-
scheide auf dem elektronischen Weg eröffnen 
und betreiben Zugangsplattformen für elektro-
nische Dienstleistungen für die Versicherten, 
die Arbeitgeber und weitere Verfahrensbeteilig-
te.2 Das Verfahren vor einer Bundesbehörde 

richtet sich nach dem Verwaltungsverfahrens-
gesetz vom 20. Dezember 1968, ausser wenn 
sie über sozialversicherungsrechtliche Leistun-
gen, Forderungen und Anordnungen entschei-
det.

Art. 76	 Aufsichtsbehörde
1 Der Bundesrat überwacht die Durchführung 
der Sozialversicherungen und erstattet hierü-
ber regelmässig Bericht.

2 In Fällen wiederholter schwerer Missachtung 
der gesetzlichen Vorschriften durch einen Ver-
sicherungsträger ordnet der Bundesrat die 
notwendigen Massnahmen zur Wiederherstel-
lung der gesetzmässigen Verwaltung an.
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2 Der Bundesrat kann die Regelung des elekt-
ronischen Austausches den Aufsichtsbehörden 
übertragen.
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3. Bundesgesetz vom 19. Juni 195916 
über die Invalidenversicherung

Art. 54 Abs. 5

5 Ist die kantonale IV-Stelle einer 
Sozialversicherungsanstalt angeschlossen 
(Art. 61 Abs. 1bis AHVG17) und hat sie keine 
16	 SR 831.20
17	 SR 831.10

3. ...

Art. 54	 Kantonale IV-Stellen Art. 54
1 Der Bund sorgt für die Errichtung kantonaler 
IV-Stellen. Hierzu schliesst er mit den Kanto-
nen Vereinbarungen ab.
2 Die Kantone errichten die IV-Stellen in der 
Form kantonaler öffentlich-rechtlicher Anstalten 
mit eigener Rechtspersönlichkeit. Mehrere 
Kantone können durch Vereinbarung eine ge-
meinsame IV-Stelle errichten oder einzelne 
Aufgaben nach Artikel 57 einer anderen 
IV-Stelle übertragen. Die kantonalen Erlasse 
oder die interkantonalen Vereinbarungen re-
geln namentlich die interne Organisation der 
IV-Stellen.
3 Kommt in einem Kanton keine Vereinbarung 
über die Errichtung der IV-Stelle zustande, so 
kann der Bundesrat die kantonale IV-Stelle als 
öffentlich-rechtliche Anstalt des Bundes mit 
eigener Rechtspersönlichkeit errichten.

3bis Ist die kantonale IV-Stelle einer 
Sozialversicherungsanstalt angeschlossen 
(Art. 61 Abs. 1bis AHVG) und hat sie keine 
eigene Rechtspersönlichkeit, so muss die 
Sozialversicherungsanstalt gewährleisten, dass 
das Bundesamt die Aufsicht nach Artikel 64a 
uneingeschränkt wahrnehmen kann und die 
Kostenvergütung nach Artikel 67 erfolgt.
(siehe Abs. 5)

4 Die Übertragung von Aufgaben nach kantona-
lem Recht auf eine kantonale IV Stelle bedarf 
der Genehmigung des Eidgenössischen De-
partements des Innern. Die Genehmigung 
kann an Bedingungen geknüpft und mit Aufla-
gen verbunden werden.

⁵ Streichen
(siehe Abs. 3bis)
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eigene Rechtspersönlichkeit, so muss die 
Sozialversicherungsanstalt gewährleisten, dass 
das Bundesamt die Aufsicht nach Artikel 64a 
uneingeschränkt wahrnehmen kann und die 
Kostenvergütung nach Artikel 67 erfolgt.

Art. 64 Abs. 1 zweiter Satz
1 …  
 
                                                ... Die Artikel 72, 
72a und 72b AHVG18 sind sinngemäss anwend-
bar.

Art. 66	 Anwendbare Bestimmungen des 
AHVG

1 Soweit dieses Gesetz nichts Abweichendes 
bestimmt, gelten sinngemäss die Be
stimmungen des AHVG19 über:
a.	 die Informationssysteme (Art. 49a, 49b und 

72a Abs. 2 Bst. b und c AHVG);
b.	 die Register (Art. 49c–49e AHVG);
c.	 das Bearbeiten von Personendaten 

(Art. 49f AHVG);
d.	 die Versichertennummer (Art. 50c–50g 

AHVG); 

e.	 die Arbeitgeber (Art. 51 und Art. 52 AHVG);
f.	 die Ausgleichskassen (Art. 53–70 AHVG);
g.	 die Zentrale Ausgleichsstelle (Art. 71 

AHVG);
h.	 die Vergütung und Übernahme der Kosten 

(Art. 95 AHVG); und
18	 SR 831.10
19	 SR 831.10

Art. 64	 Grundsatz
1 Der Bund überwacht den Vollzug dieses Ge-
setzes durch die IV-Stellen und sorgt für des-
sen einheitliche Anwendung. Artikel 72 AHVG  
ist sinngemäss anwendbar.

2 Für die Aufsicht über die Organe der AHV 
beim Vollzug dieses Gesetzes finden die Vor-
schriften des AHVG sinngemäss Anwendung.

Art. 66	 Anwendbare Bestimmungen des 
AHVG

Art. 66

¹ ...Soweit dieses Gesetz nichts Abweichendes 
bestimmt, finden die Vorschriften des AHVG 
sinngemäss Anwendung auf die Informations-
systeme, die Bearbeitung von Personendaten, 
die Arbeitgeber, die Ausgleichskassen, den 
Abrechnungs- und Zahlungsverkehr, die Buch-
führung, die Kassenrevisionen und Arbeitge-
berkontrollen, die Deckung der Verwaltungs-
kosten, die Kostenübernahme und Posttaxen, 
die Zentrale Ausgleichsstelle und die Versicher-
tennummer. Die Haftung für Schäden richtet 
sich nach Artikel 78 ATSG und sinngemäss 
nach den Artikeln 52, 70 und 71a AHVG.

d.	 die systematische Verwendung der 
AHV-Nummer (Art. 50c und 153b - 153i 
AHVG);
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i.	 die aufschiebende Wirkung (Art. 97 AHVG).
2 Die Haftung für Schäden richtet sich nach 
Artikel 78 ATSG20 und sinngemäss nach den 
Artikeln 52, 70 und 71a AHVG.

Art. 66b Sachüberschrift und 4
	 Register und Verzeichnis

20	 SR 830.1

Art. 66b 	 Abrufverfahren Art. 66b	 Zugriff auf Informationssysteme

1 Die Zentrale Ausgleichsstelle (Art. 71 AHVG) 
führt ein Register der Bezüger und Bezügerin-
nen von Sachleistungen sowie ein Verzeichnis 
der diese Leistungen betreffenden Rechnun-
gen. Das Register und das Verzeichnis dienen 
dazu, die Kosten dieser Leistungen zu vergü-
ten

1bis Der IV-Ausgleichsfonds vergütet der 
Zentralen Ausgleichsstelle die für den Betrieb 
und die Weiterentwicklung des Registers und 
des Verzeichnisses entstehenden Kosten.
(siehe Abs. 4)

2 Dieses Register und dieses Verzeichnis sind 
den IV-Stellen, den Ausgleichskassen und dem 
zuständigen Bundesamt durch Abrufverfahren 
für diejenigen Daten zugänglich, die für die 
Erfüllung der ihnen durch dieses Gesetz und 
das AHVG übertragenen Aufgaben erforderlich 
sind.
2bis Die Zentrale Ausgleichsstelle führt ein Infor-
mationssystem zur Feststellung der aufgrund 
von zwischenstaatlichen Vereinbarungen vor-
gesehenen Leistungen. Das Informationssys-
tem dient der Erfassung und Bearbeitung von 
Leistungsanträgen durch die zuständigen 
IV-Stellen und Ausgleichskassen.
2ter Das Informationssystem ist den IV-Stellen 
und den Ausgleichskassen durch Abrufverfah-
ren für diejenigen Daten zugänglich, die für die 
Erfüllung der ihnen durch dieses Gesetz, das 
AHVG und zwischenstaatliche Vereinbarungen 
übertragenen Aufgaben erforderlich sind.
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4 Der IV-Ausgleichsfonds vergütet der 
Zentralen Ausgleichsstelle die für den Betrieb 
und die Weiterentwicklung des Registers und 
des Verzeichnisses entstehenden Kosten.

3 Der Bundesrat regelt die Verantwortung für 
den Datenschutz, die zu erfassenden Daten 
und deren Aufbewahrungsfristen, den Zugriff 
auf die Daten, die Zusammenarbeit zwischen 
den Benützern und Benützerinnen sowie die 
Datensicherheit.

⁴ Streichen
(siehe Abs. 1bis)
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4. Bundesgesetz vom 6. Oktober 200621 
über Ergänzungsleistungen zur Alters-, 
Hinterlassenen- und 
Invalidenversicherung

Art. 23 Abs. 1 zweiter Satz und Abs. 4
1 …  
 
                                                               ... Die 
Revision hat sich auf die Einhaltung der ge-
setzlichen Vorschriften, die Buchführung, die 
Jahresrechnung und die Geschäftsführung zu 
erstrecken.

4 Artikel 72b Buchstabe e AHVG findet sinnge-
mäss Anwendung. 
 
 

Art. 26	 Anwendbarkeit der Bestimmun-
gen des AHVG

1 Es gelten sinngemäss die folgenden 
Bestimmungen des AHVG22 über: 

a.	 die Informationssysteme (Art. 49a, 49b und 
Art. 72a Abs. 2 Bst. b und c AHVG);

21	 SR 831.30
22	 SR 831.10

4. ...

Art. 23	 Revision
1 Bei den Stellen, die Ergänzungsleistungen 
festsetzen und auszahlen, ist jährlich mindes-
tens einmal eine Revision durchzuführen. Die 
Revision hat sich auf die materielle Rechtsan-
wendung, die Buchhaltung und die Geschäfts-
führung zu erstrecken.

2 Für die Revision einer Ausgleichskasse, die 
Ergänzungsleistungen festsetzt und auszahlt, 
ist die Revisionsstelle zuständig, welche die 
Ausgleichskasse nach Artikel 68 AHVG  revi-
diert.
3 Für die Revision anderer Durchführungsstel-
len bezeichnet der Kanton die Revisionsstelle. 
Er kann die Aufgabe einer für die Revision von 
Ausgleichskassen zugelassenen Revisionsstel-
le oder einer geeigneten kantonalen Kontroll-
stelle übertragen.
4 Das Bundesamt für Sozialversicherungen 
(BSV) ist befugt, wenn nötig ergänzende Revi
sionen selber vorzunehmen oder durch andere 
Stellen durchführen zu lassen.

Art. 26	 Anwendbarkeit der Bestimmun-
gen des AHVG

Art. 26

¹ Die folgenden Bestimmungen des AHVG mit 
ihren allfälligen Abweichungen vom ATSG 
gelten sinngemäss:

¹ ...

a.	 das Bearbeiten von Personendaten (Art. 
49a AHVG);
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b.	 das Bearbeiten von Personendaten 
(Art. 49f AHVG);

c.	 die Datenbekanntgabe (Art. 50a AHVG);
d.	 die systematische Verwendung der 

Versichertennummer als 
Sozialversicherungsnummer (Art. 50d 
AHVG);

e.	 die Bekanntgabe der Versichertennummer 
beim Vollzug kantonalen Rechts (Art. 50f 
AHVG);

f.	 die sichernden Massnahmen (Art. 50g 
AHVG).

2 Die Organe nach Artikel 21 Absatz 2 haben 
durch Abrufverfahren Zugriff auf das zentrale 
Register der laufenden Geldleistungen der 
Zentralen Ausgleichsstelle (Art. 50b AHVG).

Art. 28	 Aufsicht des Bundes
1 Der Bundesrat übt die Aufsicht über die 
Durchführung dieses Gesetzes aus.
2 Für die Aufsicht finden die Artikel 72, 72a und 
72b Buchstaben a–c und i AHVG23 sinngemäss 
Anwendung. 

23	 SR 831.10

b.	 die Datenbekanntgabe (Art. 50a AHVG);

c.	 die Versichertennummer (Art. 50c AHVG);
d.	 die systematische Verwendung der Versi-

chertennummer als Sozialversicherungs-
nummer (Art. 50d AHVG);

d.	 die systematische Verwendung der 
AHV-Nummer (Art. 50c und 153b - 153i 
AHVG).

e.	 die Bekanntgabe der Versichertennummer 
beim Vollzug kantonalen Rechts (Art. 50f 
AHVG);

e.	 Streichen

f.	 Streichenf.	 die sichernden Massnahmen (Art. 50g 
AHVG).

² Die Organe nach Artikel 21 Absatz 2 haben 
durch Abrufverfahren Zugriff auf das zentrale 
Register der laufenden Leistungen der Zentra-
len Ausgleichsstelle (Art. 50b AHVG).

Art. 28	 Aufsicht des Bundes
1 Der Bundesrat übt die Aufsicht über die 
Durchführung dieses Gesetzes aus. Er kann 
das Bundesamt für Sozialversicherungen be-
auftragen, den mit der Durchführung betrauten 
Stellen Weisungen für den einheitlichen Vollzug 
zu erteilen.
2 Die Kantone und die gemeinnützigen 
Institutionen haben den vom Bundesrat be-
zeichneten Stellen alle Auskünfte zu geben und 
alle Akten zu unterbreiten, die diese für die 
Aufsicht brauchen. Sie haben zudem dem 
Bundesrat jeweils Jahresbericht und 
Jahresrechnung mit den verlangten statisti-
schen Angaben einzureichen.

e-parl 15.06.2021 15:18



-  42  -

Geltendes Recht Bundesrat Ständerat

5. Bundesgesetz vom 25. Juni 198224 
über die berufliche Alters-, 
Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge

Art. 5 Abs. 2

2 Es gilt für die registrierten 
Vorsorgeeinrichtungen nach Artikel 48. Die 
Artikel 56 Absatz 1 Buchstaben c, d und i und 
59 Absatz 2 sowie die Bestimmungen über die 
finanzielle Sicherheit (Art. 65 Abs. 1, 2 und 2bis, 
65c, 65d Abs. 1, 2 und 3 Bst. a zweiter Satz 
und b, Art. 65e, 67, 71 und 72a–72g) gelten 
auch für die nicht registrierten 
Vorsorgeeinrichtungen, die dem 
Freizügigkeitsgesetz vom 17. Dezember 199325 
(FZG) unterstellt sind.

Art. 49 Abs. 2 Ziff. 12, 13, 18 und 20a

2 Gewährt eine Vorsorgeeinrichtung mehr als 
die Mindestleistungen, so gelten für die weiter 
gehende Vorsorge nur die Vorschriften über:

24	 SR 831.40
25	 SR 831.42

5. ...

Art. 5	 Gemeinsame Bestimmungen
1 Dieses Gesetz gilt nur für Personen, die bei 
der eidgenössischen Alters- und 
Hinterlassenenversicherung (AHV) versichert 
sind.
2 Es gilt für die registrierten 
Vorsorgeeinrichtungen nach Artikel 48. Die 
Artikel 56 Absatz 1 Buchstaben c und d und 59 
Absatz 2 sowie die Bestimmungen über die 
finanzielle Sicherheit (Art. 65 Abs. 1, 2 und 2bis, 
65c, 65d Abs. 1, 2 und 3 Bst. a zweiter Satz 
und b, Art. 65e, 67, 71 und 72a–72g) gelten 
auch für die nicht registrierten 
Vorsorgeeinrichtungen, die dem 
Freizügigkeitsgesetz vom 17. Dezember 1993 
(FZG) unterstellt sind.

Art. 49Art. 49	 Selbständigkeitsbereich
1 Die Vorsorgeeinrichtungen sind im Rahmen 
dieses Gesetzes in der Gestaltung ihrer 
Leistungen, in deren Finanzierung und in ihrer 
Organisation frei. Sie können im Reglement 
vorsehen, dass Leistungen, die über die ge-
setzlichen Mindestbestimmungen hinausge-
hen, nur bis zum Erreichen des Rentenalters 
ausgerichtet werden.
2 Gewährt eine Vorsorgeeinrichtung mehr als 
die Mindestleistungen, so gelten für die weiter 
gehende Vorsorge nur die Vorschriften über:

2 ...

1.	 die Definition und Grundsätze der berufli-
chen Vorsorge sowie des versicherbaren 
Lohnes oder des versicherbaren Einkom-
mens (Art. 1, 33a und 33b);

2.	 die zusätzlichen Einkäufe für den Vorbezug 
der Altersleistung (Art. 13a Abs. 8);
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12.	die Auflösung von Verträgen (Art. 53e–53f); 

13.	den Sicherheitsfonds (Art. 56 Abs. 1 Bst. c 
und i und Abs. 2–5, Art. 56a, 57 und 59);

3.	 die Begünstigten bei Hinterlassenenleistun-
gen (Art. 20a);

3a 	die Anpassung der Invalidenrente nach 
dem Vorsorgeausgleich (Art. 24 Abs. 5);

3b.	die provisorische Weiterversicherung und 
Aufrechterhaltung des Leistungsanspruchs 
bei Herabsetzung oder Aufhebung der 
Rente der Invalidenversicherung (Art. 26a);

4.	 die Rückerstattung zu Unrecht bezogener 
Leistungen (Art. 35a);

5.	 die Anpassung an die Preisentwicklung 
(Art. 36 Abs. 2–4);

5a.	die Zustimmung bei Kapitalabfindung (Art. 
37a);

6.	 die Verjährung von Ansprüchen und die 
Aufbewahrung von Vorsorgeunterlagen 
(Art. 41);

6a 	das Ausscheiden aus der obligatorischen 
Versicherung nach Vollendung des 58. 
Altersjahres (Art. 47a);

6b	 die systematische Verwendung der Versi-
chertennummer der AHV (Art. 48 Abs. 4);

7. 	 die paritätische Verwaltung und die Aufga-
ben des obersten Organs der Vorsorgeein-
richtung (Art. 51 und 51a);

8.	 die Verantwortlichkeit (Art. 52);
9. 	 die Zulassung und die Aufgaben der Kon-

trollorgane (Art. 52a–52e);
10.	die Integrität und Loyalität der Verantwortli-

chen, die Rechtsgeschäfte mit Nahestehen-
den und die Interessenkonflikte (Art. 51b, 
51c und 53a);

11.	die Teil- oder Gesamtliquidation (Art. 
53b–53d);

12.	die Auflösung von Verträgen (Art. 53e und 
53f);

13.	den Sicherheitsfonds (Art. 56 Abs. 1 Bst. c 
und Abs. 2–5, Art. 56a, 57 und 59);
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18.	die Rückstellungen und die 
Wertschwankungsreserven (Art. 65b);

20a.	 die Entschädigungen von 
Vermittlungstätigkeiten (Art. 69);

Art. 52e Abs. 1, 1bis, 2bis und 4

1 Der Experte für berufliche Vorsorge prüft aus 
versicherungstechnischer Sicht, ob die 
Vorsorgeeinrichtung Sicherheit dafür bietet, 
dass sie ihre Verpflichtungen erfüllen kann, 
indem er:

14.	die Aufsicht und die Oberaufsicht (Art. 61–
62a und 64–64c);

15.	...
16.	die finanzielle Sicherheit (Art. 65, 65c, 65d 

Abs. 1, 2 und 3 Bst. a zweiter Satz und b, 
Art. 65e, 66 Abs. 4, 67 und 72a–72g);

17.	die Transparenz (Art. 65a);
18.	die Rückstellungen (Art. 65b);

19.	die Versicherungsverträge zwischen Vor-
sorgeeinrichtungen und Versicherungsein-
richtungen (Art. 68 Abs. 3 und 4);

20.	die Überschussbeteiligungen aus Versiche-
rungsverträgen (Art. 68a);

20a.	 Streichen
(siehe Art. 69 BVG)

21.	die Vermögensverwaltung (Art. 71);
22.	die Rechtspflege (Art. 73 und 74);
23.	die Strafbestimmungen (Art. 75–79);
24.	den Einkauf (Art. 79b);
25.	den versicherbaren Lohn und das versi-

cherbare Einkommen (Art. 79c);
25a.	 die Datenbearbeitung für die Zuweisung 

oder Verifizierung der Versichertennummer 
der AHV (Art. 85a Bst. f);

25b.	 die Datenbekanntgabe für die Zuwei-
sung oder Verifizierung der Versicherten-
nummer der AHV (Art. 86a Abs. 2 Bst. bbis);

26.	die Information der Versicherten (Art. 86b).

Art. 52e	 Aufgaben des Experten für 
berufliche Vorsorge

1 Der Experte für berufliche Vorsorge prüft 
periodisch, ob:
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a.	 jährlich die Vorsorgekapitalien und die tech-
nischen Rückstellungen der 
Vorsorgeeinrichtung berechnet;

b.	 periodisch, mindestens jedoch alle drei 
Jahre, ein versicherungstechnisches 
Gutachten erstellt.

1bis Er prüft zudem periodisch, ob die regle-
mentarischen versicherungstechnischen 
Bestimmungen über die Leistungen und die 
Finanzierung den gesetzlichen Vorschriften 
entsprechen.

2bis Das oberste Organ hat dem Experten für 
berufliche Vorsorge die erforderlichen Angaben 
für die Prüfung zu machen und die benötigten 
Unterlagen zur Verfügung zu stellen.

4 Im Zusammenhang mit der Übernahme von 
Rentnerbeständen (Art. 53ebis) gibt der Experte 
für berufliche Vorsorge der Aufsichtsbehörde 
von sich aus die erforderliche Bestätigung 
(Art. 53ebis Abs. 1) und auf deren Verlangen 
den Bericht (Art. 53ebis Abs. 3) ab.

a.	 die Vorsorgeeinrichtung Sicherheit dafür 
bietet, dass sie ihre Verpflichtungen erfüllen 
kann;

b.	 die reglementarischen versicherungstechni-
schen Bestimmungen über die Leistungen 
und die Finanzierung den gesetzlichen 
Vorschriften entsprechen.

2 Er unterbreitet dem obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung Empfehlungen insbeson-
dere über:
a.	 den technischen Zinssatz und die übrigen 

technischen Grundlagen;
b.	 die Massnahmen, die im Falle einer 

Unterdeckung einzuleiten sind.

3 Werden die Empfehlungen des Experten für 
berufliche Vorsorge vom obersten Organ nicht 
befolgt und erscheint dadurch die Sicherheit 
der Vorsorgeeinrichtung gefährdet, meldet er 
dies der Aufsichtsbehörde.
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Art. 53ebis	 Übernahme von 
Rentnerbeständen

1 Vorsorgeeinrichtungen dürfen 
Rentnerbestände und rentnerlastige Bestände 
zur Weiterführung nur übernehmen, sofern die 
entsprechenden Verpflichtungen ausreichend 
finanziert sind, insbesondere die notwendigen 
technischen Rückstellungen und 
Wertschwankungsreserven vorhanden sind, 
und der Experte für berufliche Vorsorge dies 
bestätigt.
2 Die Aufsichtsbehörde der übernehmenden 
Vorsorgeeinrichtung prüft, ob die Bedingungen 
für die Übernahme erfüllt sind, und genehmigt 
die Übernahme mit einer Verfügung. Sie bringt 
die Verfügung der bisher zuständigen 
Aufsichtsbehörde zur Kenntnis. Die 
Übernahme darf vollzogen werden, wenn die 
Genehmigungsverfügung der Aufsichtsbehörde 
in Rechtskraft erwachsen ist.
3 Die Aufsichtsbehörde wacht nach der 
Übernahme insbesondere darüber, dass die für 
den übernommenen Rentnerbestand gebilde-
ten Vorsorgekapitalien und technischen 
Rückstellungen nur in begründeten Fällen 
angepasst werden. Sie kann dafür jährlich 
einen Bericht des Experten für berufliche 
Vorsorge verlangen und die erforderlichen 
Massnahmen anordnen.
4 Auf die Bildung von technischen 
Rückstellungen im Sinne von Absatz 3 kann 
verzichtet werden, wenn die Rentenleistungen 
des übernommenen Rentnerbestandes vollum-
fänglich und unwiderruflich bei einem 
Versicherungsunternehmen nach Artikel 2 
Absatz 1 Buchstaben a und b des 
Versicherungsaufsichtsgesetzes vom 
17. Dezember 200426 versichert sind.
5 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten für die 
Übernahme von Rentnerbeständen. Er regelt 
insbesondere:

26	 SR 961.01
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a.	 was als rentnerlastiger Bestand gilt;
b.	 die Anforderungen an die Finanzierung der 

Rentenverpflichtungen.
6 Er kann die Höhe der notwendigen Wert-
schwankungsreserven festlegen und Bestim-
mungen über die aufsichtsrechtliche Genehmi-
gung erlassen sowie den Einbezug der 
Revisionsstelle regeln.

Art. 56 Abs. 1 Bst. fbis und i 
1 Der Sicherheitsfonds:

Art. 56	 Aufgaben
1 Der Sicherheitsfonds:
a.	 richtet Zuschüsse an jene Vorsorgeeinrich-

tungen aus, die eine ungünstige Al
tersstruktur aufweisen;

b. 	 stellt die gesetzlichen Leistungen von zah-
lungsunfähig gewordenen oder im Falle von 
vergessenen Guthaben liquidierter Vorsor-
geeinrichtungen sicher;

c.	 stellt die über die gesetzlichen Leistungen 
hinausgehenden reglementarischen Leis-
tungen von zahlungsunfähig gewordenen 
Vorsorgeeinrichtungen sicher, soweit diese 
Leistungen auf Vorsorgeverhältnissen beru-
hen, auf die das FZG anwendbar ist;

d. 	 entschädigt die Auffangeinrichtung für die 
Kosten, die ihr auf Grund ihrer Tätigkeit 
nach den Artikeln 11 Absatz 3bis und 60 
Absatz 2 dieses Gesetzes sowie 4 Absatz 2 
FZG entstehen und die nicht auf den Verur-
sacher überwälzt werden können;

e.	 schliesst den Vorsorgeeinrichtungen im 
Falle einer Teil- oder Gesamtliquidation, die 
innerhalb von fünf Jahren seit Inkrafttreten 
des FZG erfolgt, eine durch die Anwendung 
dieses Gesetzes entstandene Deckungslü-
cke;

f. 	 fungiert als Zentralstelle 2. Säule für die 
Koordination, die Übermittlung und die 
Aufbewahrung der Angaben nach den Arti-
keln 24a–24f des FZG;
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fbis.	fungiert als Zentralstelle 2. Säule für die 
Koordination und die Übermittlung von 
Personendaten zu Rentnerinnen und 
Rentnern nach Artikel 58a;

i.	 erhebt bei den Vorsorgeeinrichtungen die 
Aufsichtsabgabe für die System- und 
Oberaufsicht über die Aufsichtsbehörden 
nach Artikel 64c Absatz 1 Buchstabe a und 
überweist sie nach Abzug für seinen 
Aufwand an die Oberaufsichtskommission.

g. 	 ist für die Anwendung von Artikel 89a Ver-
bindungsstelle zu den Mitgliedstaaten der 
Europäischen Gemeinschaft oder der Euro-
päischen Freihandelsassoziation. Der Bun-
desrat erlässt die Ausführungsbestimmun-
gen;

h. 	 entschädigt die Ausgleichskasse der AHV 
für die Kosten, die ihr auf Grund ihrer Tätig-
keit nach Artikel 11 entstehen und nicht auf 
den Verursacher überwälzt werden können.

2 Die Sicherstellung nach Absatz 1 Buchstabe c 
umfasst höchstens die Leistungen, die sich 
aufgrund eines massgebenden Lohnes nach 
dem AHVG in der anderthalbfachen Höhe des 
oberen Grenzbetrages nach Artikel 8 Absatz 1 
dieses Gesetzes ergeben.
3 Sind einer Vorsorgeeinrichtung mehrere wirt-
schaftlich oder finanziell nicht eng miteinander 
verbundene Arbeitgeber oder mehrere 
Verbände angeschlossen, so ist das zahlungs-
unfähige Vorsorgewerk jedes einzelnen 
Arbeitgebers oder Verbandes den zahlungsun-
fähigen Vorsorgeeinrichtungen grundsätzlich 
gleichgestellt. Die Zahlungsunfähigkeit der 
Vorsorgewerke ist getrennt zu beurteilen. Der 
Bundesrat regelt die Einzelheiten.
4 Der Bundesrat regelt die 
Leistungsvoraussetzungen.
5 Der Sicherheitsfonds gewährt keine 
Sicherstellung der Leistungen, soweit seine 
Leistungen missbräuchlich in Anspruch genom-
men werden.
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Art. 58a	 Informationsaustausch zwischen 
Vorsorgeeinrichtungen und 
der Zentralen Ausgleichsstelle 
der AHV

1 Zur Abklärung von Leistungsansprüchen der 
Rentnerinnen und Rentner können Vorsorge-
einrichtungen über die Zentralstelle 2. Säule 
Anfragen an die Zentrale Ausgleichsstelle der 
AHV richten. Die Zentralstelle 2. Säule übermit-
telt die Anfragen an die Zentrale 
Ausgleichsstelle der AHV.
2 Die Zentrale Ausgleichsstelle der AHV liefert 
der Zentralstelle 2. Säule die folgenden Daten, 
sofern diese in den zentralen Registern oder in 
einer eigenen Datenbank verfügbar sind:
a.	 den Namen der AHV-Ausgleichskasse, 

welche die Rente auszahlt;
b.	 das Todesdatum der Rentnerin oder des 

Rentners;
c.	 den Zivilstand der Rentnerin oder des 

Rentners;

d. 	 den Zivilstand der überlebenden Ehegattin 
oder des überlebenden Ehegatten; 
 

e.	 die Anschrift der Rentnerin oder des 
Rentners;

f.	 die Anschrift von allfälligen Hinterlassenen;
g.	 das Datum der letzten 

Lebensbescheinigung;
h.	 die ausbezahlte Kinder- und Waisenrente.

6 Der Sicherheitsfonds führt für jede Aufgabe 
getrennt Rechnung.

Art. 58a

1 ... 
            ... und Rentner und zur Berechnung 
von Rückstellungen können ...

² ...

cbis.	das Geburtsdatum und die AHV-Nummer 
der Ehegattin oder des Ehegatten oder der 
eingetragenen Partnerin oder des eingetra-
genen Partners des Rentners oder der 
Rentnerin;

d. 	 ...                             
                                 ... Ehegatten oder der 
überlebenden eingetragenen Partnerin oder 
des überlebenden eingetragenen Partners;

(siehe Art. 49c Abs. 2 Bst. b AHVG)
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3 Die Zentralstelle 2. Säule leitet die Rückmeld-
ung der Zentrale Ausgleichsstelle der AHV an 
die antragstellenden Vorsorgeeinrichtungen 
weiter.

Art. 59 Abs. 3

3 Er regelt die Finanzierung der Aufgaben, 
welche vom Sicherheitsfonds nach Artikel 56 
Absatz 1 Buchstaben f und fbis übernommen 
werden.
 

Art. 59a	 Zahlungen an die Zentrale 
Ausgleichsstelle der AHV
Der Sicherheitsfonds zahlt der Zentrale 
Ausgleichsstelle der AHV einen Beitrag zur 
Deckung der Kosten, die ihr bei der 
Durchführung der Aufgaben gemäss Artikel 58a 
entstehen. Der Bundesrat regelt die 
Einzelheiten.

Art. 61 Abs. 3 dritter Satz

Art. 59	 Finanzierung
1 Der Sicherheitsfonds wird von den ihm ange-
schlossenen Vorsorgeeinrichtungen finanziert.
2 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.
3 Er regelt die Finanzierung der Aufgaben, 
welche vom Sicherheitsfonds nach Artikel 56 
Absatz 1 Buchstabe f übernommen werden.

4 Zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen 
kann der Bund dem Sicherheitsfonds zur 
Finanzierung von Insolvenzleistungen gemäss 
Artikel 56 Absatz 1 Buchstaben b, c und d 
Darlehen zu marktkonformen Bedingungen 
gewähren. Die Gewährung dieser Darlehen 
kann an Bedingungen geknüpft werden.

Art. 61	 Aufsichtsbehörde Art. 61
1 Die Kantone bezeichnen die zuständige 
Behörde für die Aufsicht über die Vorsor
geeinrichtungen sowie die Einrichtungen, die 
nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge 
dienen, mit Sitz im Kantonsgebiet.
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3 …  
 
 
             ... Ihre Mitglieder dürfen weder der 
Kantonsregierung angehören noch eine 
Funktion in der öffentlichen Verwaltung aus-
üben.

Art. 64c Abs. 1 Einleitungssatz, 2 Bst. a und 4
1 Die Kosten der Kommission und des 
Sekretariats sowie die Erhebungskosten des 
Sicherheitsfonds werden gedeckt durch: 

2 Die jährliche Aufsichtsabgabe bemisst sich:
a.	 für die System- und Oberaufsicht über die 

Aufsichtsbehörden nach der Höhe der 
Austrittsleistungen aller Versicherten und 
der Renten der dem FZG27 unterstellten 
Vorsorgeeinrichtungen, wie sie aus der 
Betriebsrechnung hervorgehen;

4 Aufgehoben

27	 SR 831.42

2 Die Kantone können gemeinsame 
Aufsichtsregionen bilden und dafür eine 
Aufsichtsbehörde bezeichnen.

3 Die Aufsichtsbehörde ist eine öffentlich-recht-
liche Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit. 
Sie unterliegt in ihrer Tätigkeit keinen 
Weisungen.

³ Gemäss geltendem Recht 
 
 
 
 
 
(siehe Schlussbestimmung)

Art. 64c	 Kosten
1 Die Kosten der Kommission und des 
Sekretariats werden gedeckt durch:

a.	 eine jährliche Aufsichtsabgabe;
b.	 Gebühren für Verfügungen und Dienstleis-

tungen.
2 Die jährliche Aufsichtsabgabe bemisst sich:
a.	 bei den Aufsichtsbehörden nach der Zahl 

der beaufsichtigten Vorsorgeeinrichtungen 
sowie nach der Anzahl der aktiven 
Versicherten und der Anzahl der ausbezahl-
ten Renten;

b.	 beim Sicherheitsfonds, bei der 
Auffangeinrichtung und bei den 
Anlagestiftungen nach dem Vermögen und 
gegebenenfalls der Anzahl 
Sondervermögen.

3 Der Bundesrat bestimmt die anrechenbaren 
Aufsichtskosten und legt das 
Berechnungsverfahren im Einzelnen sowie den 
Gebührentarif fest.
4 Die Aufsichtsbehörden überwälzen die nach 
Absatz 2 Buchstabe a geschuldete Abgabe auf 
die von ihnen beaufsichtigten 
Vorsorgeeinrichtungen.

e-parl 15.06.2021 15:18



-  52  -

Geltendes Recht Bundesrat Ständerat

Art. 65b Bst. a–c

Der Bundesrat erlässt Mindestvorschriften über 
die Errichtung:
a.	 Betrifft nur den französischen und den 

italienischen Text;
b.	 Betrifft nur den französischen und den 

italienischen Text;
c.	 der Wertschwankungsreserven.

Art. 69	 Entschädigungen von 
Vermittlungstätigkeiten

1 Der Bundesrat regelt, unter welchen 
Voraussetzungen Vorsorgeeinrichtungen für 
die Vermittlung von Vorsorgegeschäften 
Entschädigungen bezahlen dürfen und 
Versicherungseinrichtungen solche 
Entschädigungen ihrer getrennten 
Betriebsrechnung für die berufliche Vorsorge 
belasten dürfen.
2 Er präzisiert die Aufgaben der Revisionsstelle 
bei der Prüfung von 
Vermittlungsentschädigungen.

Schlussbestimmung der Änderung vom … 
(Modernisierung der Aufsicht)

Die Kantone nehmen die Anpassungen, die 
sich für sie aus Artikel 61 Absatz 3 dritter Satz 
ergeben, innert zwei Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Gesetzes vor.

Art. 65b	 Ausführungsbestimmungen des 
Bundesrates

Der Bundesrat erlässt Mindestvorschriften über 
die Errichtung:
a.	 der Rückstellungen für die versicherungs-

technischen Risiken;
b.	 anderer Rückstellungen, die der Sicherung 

der Finanzierung dienen;
c.	 der Schwankungsreserven.

Art. 69 Art. 69

Streichen
(siehe Art. 49 Abs. 2 Ziff. 20a BVG)

Schlussbestimmung: Streichen
(siehe Art. 61 Abs. 3 dritter Satz BVG)

e-parl 15.06.2021 15:18



-  53  -

Geltendes Recht Bundesrat Ständerat

7. Erwerbsersatzgesetz vom 25. 
September 195228

Art. 21 Abs. 2 und 2bis

2 Soweit dieses Gesetz nichts Abweichendes 
bestimmt, gelten sinngemäss folgende 
Bestimmungen des AHVG29 über: 
a.	 die Informationssysteme (Art. 49a, 49b und 

72a Abs. 2 Bst. b und c AHVG);
b.	 das Register der laufenden Geldleistungen 

(Art. 49c AHVG);
c.	 die Versichertennummer (Art. 50c–50g 

AHVG); 

d.	 die Arbeitgeber (Art. 51 und 52 AHVG);
e.	 die Ausgleichskassen (Art. 53–70 AHVG); 

und
f.	 die Zentrale Ausgleichsstelle (Art. 71 

AHVG).
2bis Die Haftung für Schäden der AHV-Organe 
nach Artikel 49 AHVG richtet sich nach Artikel 
78 ATSG30 und sinngemäss nach den Artikeln 
52, 70 und 71a AHVG.
 

28	 SR 834.1
29	 SR 831.10
30	 SR 830.1

7. ...

Art. 21	 Organe und anwendbare 
Bestimmungen

Art. 21

1 Die Durchführung der Erwerbsersatzordnung 
erfolgt durch die Organe der Alters- und 
Hinterlassenenversicherung unter Mitwirkung 
der Rechnungsführer der militärischen Stäbe 
und Einheiten. Für den Zivilschutz erfolgt die 
Durchführung unter Mitwirkung der 
Rechnungsführer der Schutzorganisationen 
und für den Zivildienst unter Mitwirkung des 
Bundesamtes für Zivildienst  und der 
Einsatzbetriebe. 

² ...2 Soweit dieses Gesetz nichts Abweichendes 
bestimmt, gelten sinngemäss die Vorschriften 
des AHVG über die Arbeitgeber, die 
Ausgleichskassen, den Abrechnungs- und 
Zahlungsverkehr, die Buchführung, die 
Kassenrevisionen und Arbeitgeberkontrollen, 
die Zentrale Ausgleichsstelle und die 
Versichertennummer. Die Haftung für Schäden 
der AHV-Organe nach Artikel 49 AHVG richtet 
sich nach Artikel 78 ATSG und sinngemäss 
nach den Artikeln 52, 70 und 71a AHVG.

c.	 die systematische Verwendung der 
AHV-Nummer (Art. 50c und 153b - 153i 
AHVG);

3 In Abweichung von Artikel 78 ATSG untersteht 
die Haftung der Rechnungsführer der militäri-
schen Stäbe und Einheiten dem Militärgesetz 
vom 3. Februar 1995; die Haftung der 
Rechnungsführer der Schutzorganisation un-
tersteht dem Zivilschutzgesetz vom 17. Juni 
1994 .
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Art. 23 Abs. 1

1 Die Artikel 72, 72a und 72b AHVG31 sind sinn-
gemäss anwendbar.
 

Art. 29
Es gelten sinngemäss die folgenden 
Bestimmungen des AHVG32 über:
a.	 das Bearbeiten von Personendaten 

(Art. 49f AHVG);
b.	 die Vergütung und die Übernahme der 

Kosten (Art. 95 AHVG); und
c.	 die aufschiebende Wirkung (Art. 97 AHVG).

Art. 29a	 Datenbekanntgabe
Die Artikel 50a und 50b AHVG33 sind sinnge-
mäss anwendbar. 
 
 
 
 
 

31	 SR 831.10
32	 SR 831.10
33	 SR 831.10

Art. 23	 Aufsicht des Bundes (Art. 76 
ATSG

1 Artikel 72 AHVG  findet sinngemäss 
Anwendung. 
3 Die Eidgenössische Kommission für die 
Alters-, Hinterlassenen- und 
Invalidenversicherung  bestellt aus ihrer Mitte 
einen Ausschuss für die Erwerbsersatzord-
nung. …  Dem Ausschuss obliegt die 
Begutachtung von Fragen über die Durch-
führung und Weiterentwicklung der 
Erwerbsersatzordnung zuhanden des Bun-
desrates. Er hat das Recht, dem Bundesrat 
von sich aus Anregungen zu unterbreiten.

Art. 29	 Anwendbare Bestimmungen
Die Bestimmungen des AHVG über die Bear-
beitung von Personendaten, die Kostenüber-
nahme und die Posttaxen sind sinngemäss 
anwendbar

Art. 29a	 Datenbekanntgabe
1 Sofern kein überwiegendes Privatinteresse 
entgegensteht, dürfen Daten im Einzelfall und 
auf schriftliches und begründetes Gesuch hin 
in Abweichung von Artikel 33 ATSG an die mit 
der Durchführung des Bundesgesetzes vom 
12. Juni 1959 über den Wehrpflichtersatz be-
trauten Behörden nach Artikel 24 des genann-
ten Gesetzes bekannt gegeben werden.
2 Im Übrigen ist Artikel 50a des AHVG  mit 
seinen Abweichungen vom ATSG sinngemäss 
anwendbar.
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8. Bundesgesetz vom 20. Juni 195234 
über die Familienzulagen 
in der Landwirtschaft

Ersatz eines Ausdrucks
Betrifft nur den italienischen Text.

Art. 16	 Kassenrevision und 
Arbeitgeberkontrolle

Die Kassenrevisionen nach den Artikeln 68 und 
68a AHVG35 sowie allfällige 
Arbeitgeberkontrollen nach Artikel 68b AHVG 
haben sich auch auf die Durchführung dieses 
Gesetzes zu erstrecken.

Art. 19a	 Kostenübernahme und 
Posttaxen

Die Kosten, die der Zentralen Ausgleichsstelle 
der Alters- und Hinterlassenenversicherung bei 
der Durchführung dieses Gesetzes erwachsen, 
sowie die Aufwendungen für die ausgewiese-
nen Posttaxen im Sinne von Artikel 95 Absatz 5 
Buchstabe b AHVG36 werden nach Massgabe 
der Artikel 18 Absatz 4 und 19 gedeckt.

Art. 25 Abs. 2

2 Für das Bearbeiten von Personendaten gilt 
sinngemäss Artikel 49f AHVG37, für die Daten-

34	 SR 836.1
35	 SR 831.10
36	 SR 831.10
37	 SR 831.10

Art. 16	 Kassenrevision und Arbeitgeber-
kontrolle

Die Kassenrevisionen sowie allfällige Arbeitge-
berkontrollen gemäss Artikel 68 AHVG haben 
sich auch auf die Durchführung dieses Geset-
zes zu erstrecken.

Art. 25	 Anwendbarkeit des FamZG  und 
des AHVG

1 Soweit dieses Gesetz und das ATSG  den 
Vollzug nicht abschliessend regeln, gelten die 
Bestimmungen des FamZG und des AHVG 
sinngemäss. 
2 Für das  Bearbeiten von Personendaten gilt 
sinngemäss Artikel 49a AHVG, für die Daten-
bekanntgabe gilt Artikel 50a AHVG mit den 
Abweichungen vom ATSG.
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bekanntgabe gilt Artikel 50a AHVG mit den 
Abweichungen vom ATSG.

3 Die Haftung für Schäden der AHV-Organe 
nach Artikel 49 AHVG richtet sich nach Artikel 
78 ATSG und nach den Artikeln 52, 70 und 71a 
AHVG.
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9. Bundesgesetz vom 24. März 200638 
über die Familienzulagen 

Art. 1 zweiter Satz
…  
 
 
 
 
 
                                                           … Nicht 
anwendbar sind die Artikel 76 Absätze 1bis und 
2 und 78 ATSG.

Art. 25 Bst. a und abis

Die Bestimmungen der AHV-Gesetzgebung mit 
ihren allfälligen Abweichungen vom ATSG39 
gelten sinngemäss für:
a.	 die Informationssysteme (Art. 49a Abs. 1–3, 

Art. 49b und Art. 72a Abs. 2 Bst. b AHVG40);
abis.	 das Bearbeiten von Personendaten 

(Art. 49f AHVG);

38	 SR 836.2
39	 SR 830.1
40	 SR 831.10

Art. 1	
Die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 
6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des 
Sozialversicherungsrechts (ATSG) sind auf die 
Familienzulagen anwendbar, soweit das vorlie-
gende Gesetz nicht ausdrücklich eine Abwei-
chung vom ATSG vorsieht. Nicht anwendbar 
sind die Artikel 76 Absatz 2 und 78 ATSG.

² Die Bestimmungen des ATSG sind auf die 
Finanzhilfen an Familienorganisationen nicht 
anwendbar.

Art. 25	 Anwendbarkeit der AHV-Gesetz-
gebung

Die Bestimmungen der AHV-Gesetzgebung mit 
ihren allfälligen Abweichungen vom ATSG  
gelten sinngemäss für:
a.	 das Bearbeiten von Personendaten (Art. 

49a AHVG );

b.	 die Datenbekanntgabe (Art. 50a AHVG);
c.	 die Haftung der Arbeitgeber (Art. 52 AHVG);
d.	 die Verrechnung (Art. 20 AHVG);
e.	 die Höhe der Verzugs- und Vergütungszin-

sen;
ebis.	 die Herabsetzung und den Erlass von 

Beiträgen (Art. 11 AHVG);
eter.	den Bezug der Beiträge (Art. 14–16 AHVG);
f.  	 die Versichertennummer (Art. 50c AHVG);

e-parl 15.06.2021 15:18



-  58  -

Geltendes Recht Bundesrat Ständerat

Art. 27 Abs. 3

3 Er kann das Bundesamt für 
Sozialversicherungen beauftragen, die 
Aufgaben nach Artikel 72a Absatz 2 Buchstabe 
b AHVG41 und Artikel 76bis Absatz 2 ATSG 
wahrzunehmen.

41	  SR 831.10

g. 	 die systematische Verwendung der Versi-
chertennummer (Art. 50d AHVG).

Art. 27	 Ausführungsbestimmungen
1 Der Bundesrat wird mit dem Vollzug beauf-
tragt. Er erlässt die für eine einheitliche Anwen-
dung nötigen Ausführungsbestimmungen.
2 Er kann zur Wahrnehmung seiner Aufsichts-
funktion nach Artikel 76 Absatz 1 ATSG das 
BSV beauftragen, den mit der Durchführung 
dieses Gesetzes betrauten Stellen Weisungen 
zu erteilen und einheitliche Statistiken zu er-
stellen.
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